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Wirtschaftspolitische Herausforderungen 
Deutschlands in der Post-Merkel-Ära
10 Vorschläge des ifo Instituts für die kommende 
Legislaturperiode

Die Startposition der ersten Post-Merkel-Regierung ist keine 
einfache. Schon vor der Coronakrise standen erhebliche Her-
ausforderungen an: Die Alterung der Bevölkerung, der tech-
nische Wandel, insbesondere die Digitalisierung, die globale 
Klimaerwärmung; darüber hinaus die Verschiebung der wirt-
schaftlichen Gewichte nach Asien und der wachsende Einfluss 
Chinas. Einige davon hat die Pandemie noch verstärkt. Worauf 
sollte sich die Wirtschafts- und Finanzpolitik der nächsten 
Bundesregierung konzentrieren? Kurz vor der Bundestagswahl 
2021 widmet sich das ifo Institut in einer monothematischen 
Ausgabe dieser wichtigen Frage. 

Gestützt auf die eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse ha-
ben die ifo-Experten gemeinsam eine wirtschaftspolitische 
Agenda für die neue Legislaturperiode entwickelt: Es gilt, die 
Bedingungen für Erwerbsbeteiligung und Investitionen zu ver-
bessern. Es muss mehr für das Bildungssystem getan werden, 
um die Produktivität zu steigern und die Chancengerechtig-
keit zu erhöhen. In der Klimapolitik muss der CO2-Preis im 
Mittelpunkt der Maßnahmen stehen. Die Finanzpolitik sollte 
die wirtschaftliche Erholung fördern, aber Schuldenregeln 
beibehalten. Auf europäischer und internationaler Ebene 

sollte Deutschland dem zunehmenden Protektionismus 
entgegentreten.

Die Stoßrichtung in den Beiträgen des Instituts 
ist dabei, die grundlegenden und langfristigen 
Ziele der Sozialen Marktwirtschaft zu verfolgen – 
Siche rung von Wohlstand, Chancengerechtigkeit 

und Inklusion, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche 
Stabilität.

Alle Beiträge der Agenda finden Sie hier:
https://www.ifo.de/themen/
wirtschaftspolitische-agenda-2021-2025

Unseren Podcast zum Thema finden Sie hier:
https://www.ifo.de/podcast-staatsfinanzen-nach-corona
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Clemens Fuest

Ökonomische Herausforderungen 
der kommenden Jahre und Handlungs-
bedarf für die Wirtschaftspolitik

Im September 2021 wird in Deutschland ein neuer 
Bundestag gewählt. Wer immer die Wahl gewinnt und 
die neue Regierung bildet, steht vor großen Aufgaben. 
Im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik gehört 
dazu die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der 
Coronakrise, aber auch die Bewältigung von Heraus-
forderungen, die schon vor der Krise bestanden, durch 
sie aber teilweise verschärft wurden. Dazu zählen die 
Alterung der Bevölkerung, der technische Wandel und 
die Digitalisierung, die Umweltzerstörung, insbeson-
dere die globale Klimaerwärmung, sowie die Verschie-
bung der wirtschaftlichen Gewichte nach Asien und 
der Aufstieg und der wachsende Einfluss Chinas.

VERSCHÄRFUNG DER LAGE DURCH DIE 
CORONAKRISE

Diese Herausforderungen wurden durch die Coro-
na-Pandemie auf vielfältige Weise verschärft. Die Pan-
demie hat zu einem Einbruch der Konjunktur geführt, 
Unternehmen stellen Investitionen zurück, darunter 
auch Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die 
für künftige Innovationen und die Bewältigung des 
Strukturwandels von zentraler Bedeutung sind. Die 
Einschränkung des Unterrichts bis hin zur Schließung 
von Schulen und Universitäten beeinträchtigt Bildung 
und Berufsausbildung. Das untergräbt die künftige 
Produktivitätsentwicklung und schädigt Chancenge-
rechtigkeit und Inklusion. 

Am Arbeitsmarkt halten sich zwar die Entlassun-
gen in Grenzen, aber Millionen von Menschen sind von 
Kurzarbeit betroffen. Gerade Eltern sind in ihrer Be-
rufstätigkeit beeinträchtigt, wenn die Kinder betreut 
werden müssen, weil Schulen und Kitas geschlossen 
sind. Oft trifft diese Last überproportional die Mütter. 
Damit drohen Rückschläge beim Ausbau der Frauener-
werbstätigkeit und der Gleichberechtigung insgesamt.

All dies reduziert die Potenziale für künftiges 
Wirtschaftswachstum.

BESCHLEUNIGUNG DER DIGITALISIERUNG

Im Bereich der Digitalisierung hat die Coronakrise 
eine massive Beschleunigung gebracht. Unter dem 
Druck, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sind 
viele wirtschaftliche Aktivitäten ins Internet verla-
gert worden. Besonders deutlich ist das im Bereich 

der Arbeit aus dem Homeoffice, der Zunahme von 
Online-Veranstaltungen und beruflichen Besprechun-
gen und Zusammenkünften per Videokonferenz, beim 
Online-Handel und bei der Digitalisierung der Lehre 
an Schulen und Universitäten sichtbar. Diese Be-
schleunigung entfaltet durchaus positive Wirkungen 
auf Produktivität und Wirtschaftswachstum, die über 
die Pandemiesituation hinaus anhalten werden.

Sie erfordert aber auch Anpassungen bei Beschäf-
tigten und Unternehmen sowie im Bildungssystem. 
Ob diese Anpassungen funktionieren und es gelingt, 
mit Innovationen die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Wachstumsdynamik zu steigern und durch Investitio-
nen in Bildung Chancen für möglichst viele Menschen 
zu eröffnen, wird für die Zukunft des Wohlstands in 
Deutschland und Europa entschei-
dend sein.

Gleichzeitig hat diese Be-
schleunigung Defizite im Be-
reich der Digitalisierung offen-
gelegt. Das betrifft Schwächen 
der digitalen Infrastruktur, Lü-
cken in den digitalen Fähigkeiten 
von Erwerbstätigen, unzureichende 
Organisationsstrukturen und Aus-
stattungen in Unternehmen, vor al-
lem aber Digitalisierungsdefizite in 
der öffentlichen Verwaltung und in 
den Schulen. Wegen der Pandemie-

ist Präsident des ifo Instituts und 
Professor für Volkswirtschafts-
lehre, Seminar für Nationalöko-
nomie und Finanzwissenschaft, 
an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München.

Prof. Dr. Dr. h. c. Clemens Fuest

Die Lasten der Coronakrise schaffen für die künftige Regie-
rung eine schwierige Startposition. Gleichzeitig schafft die 
Digitalisierung neue Potenziale. Die Politik sollte sich dar-
auf konzentrieren, die Bedingungen für Erwerbsbeteiligung 
und Investitionen zu verbessern, und durch mehr Bildung die 
Produktivität steigern sowie die Chancengerechtigkeit ver-
bessern. In der Klimapolitik gilt es, den CO2-Preis in den Mit-
telpunkt zu stellen. Die Finanzpolitik sollte die wirtschaft-
liche Erholung fördern, aber Schuldenregeln beibehalten. 
Auf europäischer und internationaler Ebene sollte Deutsch-
land dem zunehmenden Protektionismus entgegentreten.

DIE AGENDA AUF EINEN BLICK

ZUM INHALT

https://www.ifo.de/fuest-c
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situation sind die Probleme im Gesundheitswesen, 
vor allem bei den Gesundheitsämtern, besonders 
deutlich hervorgetreten, aber das ist nur die Spitze 
des Eisberges. 

Teilweise sind Probleme bei der Digitalisierung 
des öffentlichen Sektors verbunden mit der Vertei-
lung von Zuständigkeiten im föderalen System der 
Bundesrepublik Deutschland. Auch jenseits des Di-
gitalisierungsthemas hat die Pandemie Schwächen 
des föderalen Systems in Deutschland offengelegt. 
Vor allem ist bei den Beschlüssen zum Pandemiema-
nagement der Eindruck entstanden, dass die gemein-
samen Entscheidungsprozesse im Rahmen der Minis-
terpräsidentenkonferenzen zu einer Verwischung von 
Verantwortung geführt haben, mit dem Ergebnis stark 
umstrittener oder ausbleibender Entscheidungen. Eine 
ähnliche Teilung der Verantwortung zwischen nationa-
ler und europäischer Ebene wird als ein Faktor ange-
sehen, der zur vergleichsweise langsamen Versorgung 
mit Impfstoffen geführt hat. Geteilte Zuständigkeiten 
zwischen Bundesländern und Kommunen dürften die 
Digitalisierung der Schulen verzögert haben.  

BELASTUNG DER STAATSFINANZEN

Bei den Staatsfinanzen sorgt die Alterung der Bevöl-
kerung seit langer Zeit für Sorgen, was die nachhal-
tige Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme be-
trifft. Der Anstieg der Staatsverschuldung während der 
Coronakrise hat die Lage hier erheblich verschärft. 
Gleichzeitig ist das Vertrauen internationaler Kapi-
talanleger in die deutschen Staatsfinanzen trotz der 
Krise hoch. Dazu hat zweifellos beigetragen, dass die 
Budgetüberschüsse vor der Krise die Schuldenquote 
deutlich gesenkt haben. Für die Zeit nach der Krise 
stellt sich die Frage, ob die erhöhte Staatsverschul-
dung in Deutschland hingenommen wird und auf Kon-
solidierung durch Wachstum gesetzt werden kann 
oder ob aktive Konsolidierungsmaßnahmen bei öffent-
lichen Ausgaben oder bei Steuern und Abgaben erfor-
derlich sind. Damit verbunden ist die Debatte über die 
angemessene Verteilung der Konsolidierungslasten. 

UMWELTZERSTÖRUNG UND KLIMAWANDEL

Vor der Coronakrise standen die Probleme der glo-
balen Umweltzerstörung und der Klimaerwärmung 
an der Spitze der Agenda der internationalen Politik. 
Die akute Bedrohung durch die Pandemie hat dieses 
Thema vorübergehend in den Hintergrund gedrängt. 
Das bedeutet aber nicht, dass die Folgen der Um-
weltzerstörung und die mit dem Klimawandel ver-
bundenen Gefahren an Gewicht verloren hätten. Im 
Gegenteil: Naturzerstörung und Temperaturanstieg 
werden sogar als ein potenzieller Treiber des Auftre-
tens von Epidemien diskutiert. Entsprechend verbrei-
tet ist die Forderung, konjunkturpolitische Programme 
für die Erholung der Wirtschaft mit Initiativen für die 
Transformation der Wirtschaft in Richtung reduzierter 

CO2-Intensität zu verbinden. Das ist neben der Digi-
talisierung ein zentrales Leitmotiv des europäischen 
Fonds für die wirtschaftliche Erholung ›Next Genera-
tion EU‹. Der Handlungsbedarf geht aber weit darüber 
hinaus. Die EU hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 
2030 die CO2-Emission um 55% zu reduzieren und bis 
zum Jahr 2050 vollständige Klimaneutralität zu errei-
chen. Das Erreichen dieser Ziele mit der Wahrung und 
Mehrung des Wohlstands und der Wettbewerbsfähig-
keit der europäischen Wirtschaft zu vereinen, erfor-
dert eine Politik, die entschlossene Rahmensetzung 
klug mit der Nutzung marktwirtschaftlicher Prozesse 
kombiniert.

DIE GEFAHREN DES PROTEKTIONISMUS 

Eine zentrale Aufgabe der internationalen Wirtschafts-
politik liegt darin, dafür zu sorgen, dass sich der inter-
nationale Handel weiter entwickeln kann, ohne dass 
protektionistische und wettbewerbsverzerrende Politi-
ken seine Potenziale zur Wohlstandssteigerung gefähr-
den. Vielfach wird vor dem Hintergrund der zwischen-
zeitlichen Unterbrechung von Wertschöpfungsketten 
während der frühen Phase der Pandemie gefordert, 
eine stärker an regionaler Autarkie orientierte Han-
delspolitik zu verfolgen. Gerade für Deutschland mit 
seiner starken Außenhandelsorientierung birgt diese 
Strategie erhebliche Risiken. Die im Frühjahr 2021 
trotz dritter Infektionswelle recht stabile Entwicklung 
der deutschen Wirtschaft ist dadurch ermöglicht, dass 
die deutsche Industrie von der stärkeren wirtschaft-
lichen Erholung in China und den USA profitiert.  

Gleichzeitig wird immer wieder darauf hingewie-
sen, die große Bedeutung des Zugangs zu Auslands-
märkten für die deutsche und europäische Wirtschaft 
führe zu unerwünschten Abhängigkeiten. Dabei ist 
allerdings zu beachten, dass auch China erheblich 
vom wirtschaftlichen Austausch mit Europa profitiert 
und insofern wirtschaftliche Integration gegenseitige 
Abhängigkeiten schafft.

VERSCHIEBUNG DER WELTWIRTSCHAFTLICHEN 
GEWICHTE UND DIE ROLLE DER EU

Eine der wichtigsten weltwirtschaftlichen Verände-
rungen der letzten Jahrzehnte ist die Verschiebung 
der ökonomischen Gewichte nach Asien. Damit ver-
bunden ist eine zunehmend konfrontative Konkur-
renz zwischen China und den USA. Die Coronakrise 
hat den relativen Bedeutungsverlust Europas in der 
Weltwirtschaft beschleunigt. Obwohl die Pandemie in 
China ihren Ausgang nahm, haben China und andere 
Volkswirtschaften in Ostasien die Pandemie schneller 
unter Kontrolle gebracht und den wirtschaftlichen 
Einbruch schneller überwunden als die meisten euro-
päischen Staaten einschließlich Deutschlands. Auch in 
den USA zeichnet sich eine dynamischere wirtschaftli-
che Erholung ab, die durch schnellere Impfungen und 
massive konjunkturpolitische Stimulierung getrieben 

ZUM INHALTZUM INHALT
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ist. Damit die europäischen Staaten ihre Interessen 
global wirksam vertreten können, ist es wichtig, dass 
die europäische Wirtschaft die Rezession in Folge der 
Corona-Pandemie möglichst bald überwindet und die 
EU handlungsfähig ist. Beides wird dadurch erschwert, 
dass die Corona-Pandemie die wirtschaftlichen Di-
vergenzen innerhalb Europas weiter vertieft hat. Der 
Fonds ›Next Generation EU‹ soll dazu beitragen, die-
ser Divergenz entgegenzuwirken. Ob das funktioniert, 
wird davon abhängen, wie die EU-Mitgliedstaaten die 
Mittel einsetzen, die ihnen zufließen, und wie sie die 
wirtschaftspolitischen Weichen für die kommenden 
Jahre stellen. 

Aus diesen Herausforderungen ergeben sich 
Handlungsschwerpunkte für die Wirtschafts- und 
Finanzpolitik der nächsten Bundesregierung. Diese 
Schwerpunkte sind letztlich mit grundlegenden und 
langfristigen Zielen der Sozialen Marktwirtschaft ver-
bunden – der Sicherung von Wohlstand, Chancenge-
rechtigkeit und Inklusion, Nachhaltigkeit und wirt-
schaftlicher Stabilität.

WIRTSCHAFTSPOLITISCHER HANDLUNGSBEDARF

In den folgenden Beiträgen werden die Prioritäten 
einer wirtschaftspolitischen Agenda erläutert, die die-
sen Herausforderungen gerecht werden kann. Es gilt, 
das Erwerbspersonenpotenzial besser auszuschöp-
fen, die Zuwanderung von Fachkräften zu stärken 
und Chancengerechtigkeit und Wachstumsaussich-
ten durch bildungspolitische Reformen zu verbessern. 
Es besteht Handlungsbedarf, um Digitalisierung zu 

ermöglichen, vor allem in der öffentlichen Verwal-
tung. In der Steuer- und Finanzpolitik müssen die 
Bedingungen für private Investitionen verbessert 
und öffentliche Investitionen gefördert werden. Man 
sollte nicht vorschnell zu ausgeglichenen Haushalten 
zurückkehren, die bestehenden Schuldenschranken 
aber auch nicht dauerhaft aufgeben. Die sozialen Si-
cherungssysteme müssen reformiert werden, damit 
sie im demografischen Wandel finanzierbar bleiben. 
Zentrale Bedeutung kommt der Klimapolitik zu. Es gilt, 
die Klimaziele effizient umzusetzen, ohne Wohlstand 
und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und euro-
päischen Wirtschaft zu gefährden. Auf europäischer 
Ebene sollte sich Deutschland für eine Außenhandels-
politik einsetzen, die Robustheit von Lieferketten er-
möglicht und Protektionismus verhindert. Für die Wei-
terentwicklung der EU sollten aus den Problemen, 
die während der Corona-Pandemie aufgetreten sind, 
Lehren für künftige Krisen dieser Art gezogen werden. 
Darüber hinaus gilt es, die wirtschaftliche Dynamik vor 
allem durch vertiefte wirtschaftliche Integration zu 
stärken. Außerdem sollte die EU stärkere Aktivitäten 
im Bereich der Bereitstellung europaweiter öffent-
licher Güter entwickeln. Schließlich ist es wichtig, dass 
die Politik in der kommenden Legislaturperiode Fehler 
vermeidet. Derzeit diskutierte Maßnahmen wie die 
Einführung eines bundesweiten Mietendeckels nach 
dem Vorbild Berlins oder die Einführung einer Netto-
vermögensteuer würden erheblichen wirtschaftlichen 
Schaden anrichten und sollten daher nicht umgesetzt 
werden. All dies wird in den folgenden Kapiteln erläu-
tert und näher ausgeführt.

ZUM INHALT



6

WIRTSCHAFTSPOLITISCHER HANDLUNGSBEDARF – ERWERBSTÄTIGENPOTENZIAL AUSSCHÖPFEN

ifo Schnelldienst 7 / 2021 74. Jahrgang 14. Juli 2021

Durch den demografischen Wandel wird die Erwerbs-
bevölkerung in Deutschland in den kommenden Jah-

ren stetig sinken, während die 
Zahl der Rentner*innen zunimmt. 

Die Alterung der Bevölkerung 
beeinträchtigt das Wirtschafts-
wachstum auf unterschiedliche 
Art und Weise. Zum einen geht 

das Arbeitsangebot zurück, weil 
es immer weniger Menschen im 
Erwerbs alter gibt. Zum anderen 
verändert sich die Bereitschaft zu 
Investitionen und Innovationen. 
Verschiedene Studien kommen 
zu dem Ergebnis, dass auch die 
Arbeitsproduk tivität sinkt. Gleich-

zeitig ist die Aufrechterhaltung 
des Wir tschaf tswachstums 
schon deshalb von zentraler 
Bedeutung, weil eine schrump-

fende Zahl von Erwerbstätigen 
eine wachsende Zahl von Rent-
ner*innen versorgen muss, jeden-
falls soweit die Alterseinkommen 
auf den umlagefinanzierten sozi-
alen Sicherungssystemen beru-
hen und nicht durch Ersparnisse 
gedeckt sind. Die Politik hat ver-
schiedene Möglichkeiten, den Fol-

gen der Bevölkerungsalterung für das Wirtschafts-
wachstum entgegenzuwirken. Dazu gehören neben 
einer Förderung von privaten und öffentlichen Inves-
titionen einschließlich Bildungsinvestitionen und der 
Förderung der Zuwanderung von Fachkräften, die in  
anderen Beiträgen aufgegriffen werden (Wößmann  
2021; Poutvaara 2021), Maßnahmen zur Verbes-
serung der Arbeitsangebotsanreize insbeson-
dere für Frauen sowie für Arbeitnehmer*innen im 
Niedrigeinkommenssegment.

ANREIZE FÜR DIE ERHÖHUNG DER FRAUEN- UND 
MÜTTERERWERBSTÄTIGKEIT SETZEN

Schon vor der Coronakrise war es aufgrund der Alte-
rung der Bevölkerung und des damit einhergehenden 
Fachkräftemangels und sinkenden Wachstumspoten-
zials von großer Bedeutung, vorhandene Produktivi-
tätspotenziale zu steigern. Steigerungsmöglichkeiten 
lagen vor allem auch darin, Hemmnisse gegen die Aus-
weitung der Frauen- und Müttererwerbstätigkeit ab-
zubauen: Zwar lag Deutschlands Frauenerwerbsquote 
in Vor-Corona-Zeiten über dem EU-Durchschnitt, je-
doch arbeitete fast jede zweite Frau in Teilzeit und 
mit durchschnittlich 30,5 Stunden pro Woche ca. vier 
Stunden weniger als etwa Frauen in Schweden oder 
Frankreich (vgl. Abb. 1). Speziell der Übergang zur El-
ternschaft spielte hierfür eine entscheidende Rolle, da 
in Deutschland Frauen ihren Erwerbsarbeitsumfang 
nach der Geburt eines Kindes im internationalen Ver-
gleich überproportional stark einschränkten.

Das Pandemiejahr hatte einschneidende Aus-
wirkungen auf die Frauenerwerbstätigkeit sowie die 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung von Eltern. Im 
Gegensatz zu den großen Wirtschaftskrisen der Ver-
gangenheit, die typischerweise als »Mancessions« in 
die Geschichte eingingen, wird die Covid-19-Rezes-
sion weithin als eine »Shecession« bezeichnet, da im 
Gros der entwickelten Länder Frauen größere nega-
tive Auswirkungen auf ihre Beschäftigung erfuhren 
als Männer (Alon et al. 2021). Generell spielten dabei 
zwei Faktoren eine herausragende Rolle: (i) Branchen 
und Berufe, in denen Frauen überrepräsentiert sind, 
waren besonders stark von der Coronakrise betroffen; 
(ii) der Bedarf an familialer Kinderbetreuung während 
der Schließung von Schulen und Kindertagesstät-
ten wurde primär von Müttern gedeckt. In Deutsch-
land dominierte der zweite Faktor: Der Einbruch der 
Corona-Pandemie führte zwar weder bei Männern 
noch bei Frauen zu einem signifikanten Rückgang 

Helmut Rainer und Andreas Peichl

Erwerbstätigenpotenzial besser  
ausschöpfen

Die sozialen Sicherungssysteme müssen reformiert wer-
den, damit sie im demografischen Wandel finanzierbar 
bleiben. Es gilt, das Erwerbspersonenpotenzial auf dem Ar-
beitsmarkt besser auszuschöpfen. Durch eine Verbesserung 
der Kinder tagesbetreuung und den Umbau des Ehegatten-
splittings sollte die Politik insbesondere die Frauen- und 
Mütter erwerbstätigkeit fördern. Um Anreize für Arbeit-
nehmer*innen im Niedrigeinkommenssegment zu schaf-
fen, müssen die bestehenden Hartz-IV-Hinzuverdienstrege-
lungen ausgeweitet und die hohen Grenzbelastungen beim 
Hinzuverdienst reduziert werden. So könnte der zukünftige 
fiskalische Spielraum erhöht und für mehr Gleichberechti-
gung und Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt gesorgt werden.

DIE AGENDA AUF EINEN BLICK

leitet das ifo Zentrum für Arbeits-
markt- und Bevölkerungsökono-
mik und ist Professor für Volks-
wirtschaftslehre, insbesondere 
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der Erwerbsquote, jedoch gingen die geleisteten Ar-
beitsstunden von Frauen aufgrund der erschwerten 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf drastisch zurück 
(Alon et al. 2021; Immel et al. 2021).

Alon et al. (2021) heben in ihrer Studie hervor, 
dass sich ein wichtiger Unterschied zwischen den 
»Mancessions« der Vergangenheit und der »Sheces-
sion« der Gegenwart aus der unterschiedlichen Dy-
namik des Arbeitsangebots von Frauen und Männern 
ergibt. Wenn Männer in einer Rezession ihre Beschäf-
tigung verlieren, haben sie aufgrund ihres unelasti-
schen Arbeitsangebots bei einer konjunkturellen Er-
holung eine relative hohe Wahrscheinlichkeit, in die 
Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren. Im Gegensatz 
dazu ist es aufgrund ihres elastischeren Arbeitsan-
gebots eher wahrscheinlich, dass Frauen bei einem 
rezessionsbedingten Verlust ihrer Beschäftigung oder 
einer Reduktion ihres Arbeitszeitumfangs danach dem 
Erwerbsleben länger fernbleiben oder in einem ver-
ringerten Arbeitszeitregime verharren. Gesamtwirt-
schaftlich bedeutet das, dass in einer Shecession, in 
der sich die Reduktion der Beschäftigung auf Frauen 
konzentriert, der Rückgang des gesamten Arbeitsan-
gebots persistent anhalten und sich auch während 
einer konjunkturellen Erholung weiterhin auf Frauen 
konzentrieren kann.

Um dem entgegenzuwirken und um Hemmnisse 
gegen die Ausweitung der Frauen- und Müttererwerbs-
tätigkeit im Allgemeinen abzubauen, bestehen poli-
tische Interventionsmöglichkeiten in zwei zentra-
len Handlungsfeldern: Kinderbetreuung und Ehe- 
gattensplitting.

In die Quantität und insbesondere Qualität der 
Kindertagesbetreuung und Ganztagsbetreuung 
von Schulkindern investieren

Erwiesenermaßen fördern Investitionen in die Kin-
derbetreuungsinfrastruktur die Erwerbstätigkeit von 
Müttern: Der Ausbau von Kindergartenplätzen für Drei- 
bis Sechsjährige in Deutschland von 1996 an hat mehr 
Mütter in Arbeit gebracht (Bauernschuster und Schlot-
ter 2015), und auch der Ausbau der Krippenplätze von 
2005 an hat positive Effekte auf die Erwerbstätigkeit 
von Müttern entfaltet (Müller und Wrohlich 2020). Ne-
ben der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf hat der Krippenausbau auch zu einer Steigerung 
der Geburtenrate beigetragen (Bauernschuster et al. 
2016) und die Entwicklung von Kindern vor allem aus 
benachteiligten Herkunftsverhältnissen unterstützt 
(Felfe und Lalive 2018). 

Trotz aller Verbesserungen in den letzten Jahren 
weist die Kinderbetreuungsinfrastruktur hinsichtlich 
Quantität und insbesondere Qualität nach wie vor  
eklatante Schwächen auf. Bezogen auf die Quantität ist 
der Betreuungsbedarf von Eltern mit Kindern unter drei 
Jahren vor allem in Westdeutschland weit davon ent-
fernt, gedeckt zu sein: Während sich 46,6% der Eltern 
2019 einen Betreuungsplatz für ihr Kind wünschten, 
lag die Betreuungsquote lediglich bei 30,3%, woraus 
sich eine Lücke zwischen Betreuungsnachfrage und 
-angebot von 16,3 Prozentpunkten ergibt.1 Dazu schät-
zen viele Eltern vorhandene Betreuungsangebote hin-
sichtlich geografischer Passgenauigkeit und zeitlicher 
Flexibilität als unzureichend ein (Jessen et al. 2020). Im 
Zeitvergleich zeigt sich auch, dass die Dynamik im Auf-
bau einer bedarfsgerechten institutionellen Kinderta-
gesbetreuung auf halber Strecke komplett zum Erliegen 
gekommen ist: In Westdeutschland lag die Differenz 
zwischen Betreuungsbedarf und Betreuungsquote seit 
2012 konstant zwischen 15 und 20 Prozentpunkten und 
ist seit 2018 sogar wieder angestiegen (BMFSFJ 2019).

Als die zentralen Qualitätsprobleme der institu-
tionellen Kindertagesbetreuung lassen sich ein gravie-
render Personalmangel an Kitas und eine bundesweit 
sehr unterschiedliche Qualifikation des Kita-Perso-
nals benennen. Bundesweit stand 2019 für 74% der 
Kinder in amtlich erfassten Kita-Gruppen nicht genü-
gend Fachpersonal zur Verfügung, wobei dies in West-
deutschland 69% und in Ostdeutschland 93% der be-
treuten Kinder betraf (Bock-Famulla et al. 2020). Dazu 
waren bundesweit 54% aller erfassten Kita-Gruppen 
zu groß. Problematisch ist das vor dem Hintergrund, 
1 In Ostdeutschland lag 2019 die Differenz zwischen Betreuungsbe-
darf (61,5%) und Betreuungsquote (52,1%) bei 9.4 Prozentpunkten.
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dass Eltern dem Faktor Gruppengröße eine große Be-
deutung bei der Entscheidung über die Nutzung einer 
Kindertagesbetreuung beimessen (Jessen et al. 2020). 
Beim Blick auf die Qualifikation des Kita-Personals 
ist ein deutliches Ost-West-Gefälle erkennbar: In Ost-
deutschland ist der Anteil des als Erzieher*innen aus-
gebildeten Personals mit 82% um 16 Prozentpunkte 
höher als in Westdeutschland, wo deutlich mehr Kita- 
Personal auf Assistenzniveau arbeitet. 

Erforderlich ist daher eine dreigliedrige politische 
Strategie, die aus einem Bündnis von Bund, Länder 
und Kommunen umgesetzt werden sollte. Erstens muss 
der Ausbau der institutionellen Kindertagesbetreuung 
konsequent vorangetrieben werden, so dass der von 
Eltern geäußerte Betreuungsbedarf gedeckt wird. Die 
Betreuungsangebote müssen sich räumlich passgenau 
und zeitlich flexibel an den Bedürfnissen von Eltern und 
ihrer Kinder ausrichten. Zweitens bedarf es einer poli-
tischen Offensive zur Gewinnung von pädagogischen 
Fachkräften an Kitas. Der Abbau der Personalmisere 
an Kitas wird nicht ohne ökonomische Anreize wie eine 
deutlich bessere Bezahlung von pädagogischen Fach-
kräften funktionieren. Drittens bedarf es bundesein-
heitlicher Qualifikationsstandards für pädagogische 
Fachkräfte, die flankiert von attraktiveren Ausbildungs-
rahmenbedingungen eingeführt werden sollten.

Expert*innen weisen schon lange auf die Not-
wendigkeit hin, einen bedarfsgerechten Ausbau von 
Ganztagsschulen voranzutreiben, die Eltern eine 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, 
die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
fördern, zur Fachkräftesicherung beitragen und Kin-
dern Entwicklungs- und Bildungschancen auch im au-
ßerschulischen Bereich bieten (BMFSFJ 2012). Es ist 
daher aus ökonomischer Perspektive begrüßenswert, 
dass Grundschulkinder nach jüngstem Beschluss des 
Bundeskabinetts ab August 2026 einen rechtlichen An-
spruch darauf haben werden, ganztägig gefördert und 
betreut zu werden. Aufgrund des sich abzeichneten 
Lehrkräftemangels im Primarbereich besteht jedoch 
die Gefahr, einen nicht umsetzbaren Rechtsanspruch 
geschaffen zu haben. Schon vor dessen Beschluss hat 
die Kultusministerkonferenz den Bedarf an zusätzli-
chen Lehrkräften, der in den kommenden Jahren in 
der Primarstufe anfällt, um 42% unterschätzt (Klemm 
und Zorn 2019). Erforderlich sind daher kurz- und 
mittelfristige Strategien, die den sich abzeichnenden 
Lehrkräftemangel im Primarbereich abfedern. Dazu 
zählen Maßnahmen und Anreize zur Steigerung des 
Beschäftigungsumfangs von aktiven Lehrkräften und 
Interventionen zur Gewinnung, Qualifikation und Inte-
gration von Seiteneinsteigern (Klemm und Zorn 2018).

Einkommensteuerrechtliche Anreize zur 
Spezialisierung auf Erwerbs- und Sorgearbeit in 
der Ehe abbauen

Das in Deutschland für Verheiratete angewendete 
Ehegattensplitting sieht die Familie als Besteuerungs-

einheit vor und ist bei gegebenem Arbeitsangebot des 
Erstverdieners aufgrund der Steuerprogression mit re-
lativ hohen Grenzeinkommenssteuersätzen des Zweit-
verdieners verbunden. Wechselt zum Beispiel eine 
Frau, die einen durchschnittlichen Bruttostundenlohn 
verdient und mit einem vollzeitbeschäftigen Mann 
verheiratet ist, von einer Nichterwerbstätigkeit in 
eine Teilzeitbeschäftigung mit 25 Arbeitsstunden pro  
Woche, so beträgt ihr Grenzsteuersatz in Deutschland 
etwa 50%, wohingegen ihr neu erzieltes Einkommen 
in Ländern wie Schweden oder den USA mit einem 
Grenzsteuersatz von unter 30% deutlich geringer be-
lastet wäre (Bick und Fuchs-Schündeln 2018). Damit 
begünstigt das Ehegattensplitting die Spezialisierung 
in der Ehe im Sinne der Erwerbstätigkeit des einen 
Partners und der häuslichen Sorgearbeit durch den 
anderen Partner und wirkt politischen Zielen wie 
der Gleichberechtigung der Geschlechter und der 
Ver einbarkeit von Familie und Beruf entgegen (Wis-
senschaftlicher Beirat beim BMF 2018). Das Zusam-
menspiel der Einkommensbesteuerung mit den Re-
gelungen zur geringfügigen Beschäftigung und zur 
beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern in 
der gesetzlichen Krankenversicherung verstärkt die 
Auswirkungen des Ehegattensplittings auf die Arbeits-
teilung zwischen verheirateten Frauen und Männern.

Eine große Verringerung der Abgabenbelastung 
des Einkommens von Ehefrauen ließe sich erreichen, 
indem man vom Ehegattensplitting zu einem System 
der individuellen Besteuerung wie in vielen OECD-Län-
dern übergeht. Anhand eines quantitativ makroöko-
nomischen Modells ermitteln Bick und Fuchs-Schün-
deln (2017), dass in Deutschland bei einem Übergang 
von dem derzeitigen System gemeinsamer Besteue-
rung auf ein System getrennter Besteuerung verhei-
ratete Frauen ihre Arbeitsstunden um 25% ausweiten 
würden. 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen lässt sich 
das Ehegattensplitting allerdings nicht einfach durch 
eine Individualbesteuerung ersetzen. Eine zulässige 
Alternative, um die negativen Erwerbsanreize für 
verheiratete Zweitverdiener*innen zu verringern, 
wäre, das Ehegattensplitting zu einem gedeckelten 
Real splitting umzubauen (Wissenschaftlicher Bei-
rat beim BMF 2018). Dadurch würde man de facto 
eine In dividualbesteuerung mit Unterhaltsabzug 
impl ementieren. Je näher dabei der Unterhaltsab-
zugsbetrag dem Grundfreibetrag für Erwachsene 
angepasst wird, desto größer fallen die positiven 
Beschäftigungs effekte aus (Bonin et al. 2013). Des-
halb empfiehlt sich bei einer Einführung eines ge-
deckelten Realsplittings eine gleichzeitige Erhöhung 
des Grundfreibeitrags. 

Weitere positive Erwerbsanreize für verheiratete 
Zweitverdiener*innen ließen sich erzielen, wenn der 
Umbau des Ehegattensplittings zu einem gedeckelten 
Realsplitting von der Abschaffung von Mini-/Midijobs 
und einer Reform der Abgabepflichten von Ehepart-
nern im Bereich der sozialen Sicherungssysteme be-
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gleitet würde (Wissenschaftlicher Beirat beim BMF 
2018; Blömer et al. 2021).

BESCHÄFTIGUNGSHINDERNISSE IM TRANSFER-
SYSTEM ABBAUEN: DIE TEILZEITFALLE 

Negative Arbeitsanreize nicht nur für Frauen bzw. 
Zweitverdiener*innen, sondern auch für Männer 
entstehen durch die hohen Grenzbelastungen beim 
Hinzuverdienst (Bruckmeier et al. 2018). Aus diesem 
Grund hat das ifo Institut im Februar 2019 einen ei-
genen Reformvorschlag vorgelegt, der sich darauf 
konzent riert, die Beschäftigungsanreize des Grund-
sicherungssystems zu verbessern (Blömer et al. 
2019a). Ziel des Vorschlags ist es, Fehlanreize abzu-
bauen, die Empfänger von Grundsicherung derzeit 
daran hindern, höhere eigene Einkommen zu erzie-
len, und die Abhängigkeit von Transfers zu überwin-
den oder wenigstens zu reduzieren. Damit die Be-
troffenen der Niedrigeinkommensfalle entkommen 
können, muss Arbeit sich lohnen. Aus unserer Sicht 
liegt genau hier das Hauptproblem: Die bestehen-
den Hartz-IV-Hinzuverdienstregelungen bevorzugen 
Kleinstjobs bis 100 Euro, während es darüber hinaus 
selten lohnenswert ist, die Arbeitszeit auszuweiten 
(Peichl et al. 2017; Bruckmeier et al. 2018a). Ein sol-
ches System ist schädlich, denn es bestraft Leistung 
dort, wo sie sich besonders lohnt: wenn man durch 
eigene Anstrengung der Abhängigkeit von Transfers 
entkommen will. Obwohl gerade die Hartz-Reformen 
das Ziel hatten, die Anreize zur Arbeitsaufnahme zu 
verbessern, ist das Problem hoher impliziter Grenz-
steuerbelastung von niedrigen Einkommen nach wie 
vor nicht befriedigend gelöst. 

Bei einer Reform der Transferentzugsraten sind 
verschiedene Varianten denkbar. Da eine Besserstel-
lung aller Haushalte im Vergleich zum Status quo nur 
mit erheblichen fiskalischen Mehrkosten möglich ist 
(siehe z.B. Blömer und Peichl 2018), der ifo-Vorschlag 
jedoch aufkommensneutral ausgelegt ist, wird es Ge-
winner und Verlierer einer solchen Reform geben. In 
unserem Vorschlag werden Bedarfsgemeinschaften 
mit Kindern tendenziell bessergestellt als Bedarfsge-
meinschaften ohne Kinder. Letztere können einfacher 
ihr Arbeitsangebot ausweiten und so durch Mehrarbeit 
die Einkommensverluste kompensieren, die sich im 
statischen Fall ohne Verhaltensanpassung ergeben 
würden. Unsere Analysen (Blömer et al. 2019a; 2019b; 
2019c) zeigen positive Beschäftigungseffekte von bis 
zu 300 000 Vollzeitäquivalenten (je nach konkreter 
Ausgestaltung), ohne das Staatsbudget zu belasten. 
Im Gegenteil, es entstehen sogar Mehreinnahmen 
aufgrund der Effizienzgewinne, die an anderer Stelle 
eingesetzt werden können. 

FAZIT

Eine zentrale Aufgabe der neuen Bundesregierung 
wird es sein, das System der sozialen Sicherung ro-

buster gegenüber dem demografischen Wandel zu 
machen. Die hitzigen und kontroversen Diskussionen 
über mögliche Rentenreformen zeigen, dass andere 
Wege leichter umsetzbar sein könnten. Hier gilt es,  
insbesondere das Erwerbstätigenpotenzial auf dem 
Arbeitsmarkt besser auszuschöpfen und so Effizienz-
gewinne zu heben. Dies befreit die Politik zwar nicht 
von dringend notwendigen Rentenreformen (siehe 
Wissenschaftlicher Beirat beim BMF 2020; Wissen-
schaftlicher Beirat beim BMWi 2021; Ragnitz, Rösel 
und Thum 2021), eröffnet aber weitere Spielräume. 

Aus arbeitsmarktökonomischer und finanzwis-
senschaftlicher Sicht gibt es hierfür vier konkrete 
Ansatzpunkte:

1. Kinderbetreuung verbessern,
2. Fehlanreize durch Ehegattensplitting beseitigen,
3. Teilzeitfalle beseitigen und
4. die Potenziale der Zuwanderung ausnutzen.

Simulationsrechnungen und Untersuchungen aus an-
deren Ländern zeigen, dass es sich hier – bei richtiger 
Ausgestaltung – um sich mehr als selbstfinanzierende 
Reformen handelt, die den zukünftigen fiskalischen 
Spielraum erhöhen und gleichzeitig für mehr Gleichbe-
rechtigung und Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt sorgen. 
Gegen solche Reformen kann doch im 21. Jahrhundert 
nichts mehr sprechen?!
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In Deutschland ist mittlerweile fast jede vierte Per-
son im erwerbsfähigen Alter von 25 bis 54 Jahren 
nicht in Deutschland geboren. Innerhalb der letzten 
zehn Jahre hat sich der Anteil nicht in Deutschland 
Ge borener an der Erwerbsbevölkerung stetig ge-
steigert und lag im Jahr 2020 bei knapp 24%. Das 
sind 6,6 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2010. Auch 
in anderen westlichen Einwanderungsländern stieg 
in den vergangenen zehn Jahren der Anteil im Aus-
land Ge borener an der Erwerbsbevölkerung, jedoch 
nicht in dem Maße wie in Deutschland. In Groß-
britannien etwa nahm er von 2010–2019 um 5,1 Pro-
zentpunkte deutlich zu und liegt bei 21,8% – knapp 
hinter Deutschland. Im Vergleich dazu hat sich der An-
teil in Frankreich seit 2010 wenig verändert und liegt 
bei knapp 15%. In den USA, dem weltweit seit Jahr-
zehnten größten Einwanderungsland, liegt der Anteil 
der im Ausland Geborenen zwar bei knapp 22%, aber 
hat sich seit 2010 nur wenig verändert (vgl. Abb. 1).

Neben dem Anteil von im Ausland Gebore-
ner an der Erwerbsbevölkerung ist auch deren Er-
werbsquote ein wichtiger Indikator (vgl. Abb. 2). 
In Deutschland ist diese im Vergleich zu ande-
ren westlichen Einwanderungsländern verhältnis-
mäßig hoch. Allerdings ist der Unterschied zur in 
Deutschland geborenen Erwerbsbevölkerung mit 
12,6 Prozentpunkten groß (vgl. Abb. 2 und Abb. 3). 
In Frankreich ist der Unterschied zwischen der Er-
werbsbeteiligung von In- und Ausländer*innen ähn-
lich groß wie in Deutschland, in Großbritannien und  
Italien ist er mit 3,9 und 6 Prozentpunkten weit we-
niger ausgeprägt. 

EFFEKTE DER PANDEMIE AUF DIE 
BESCHÄFTIGUNGSQUOTE

Durch den starken Anstieg der Zuwanderungszahlen 
seit 2015 kam es in Deutschland bis 2017 zu einem 
Abfall der Beschäftigungsquote von im Ausland Ge-
borener um 1,5 Prozentpunkte. Sie erreichte bis 2019 
wieder das Niveau von vor 2015. Die Corona-Pandemie 
hat dann wieder zu einer Vergrößerung des Gefälles 
und einer Verringerung der Erwerbsquote von Aus-
länder*innen geführt. Auffällig bei der Betrachtung 
der Erwerbsbeteiligung im Jahr 2020 ist außerdem, 
dass für in Deutschland Geborene durch die Pande-
mie keine Effekte auf die Erwerbsquote zu verzeich-
nen sind (vgl. Abb. 3). Einzig Großbritannien weist 
im Ländervergleich eine höhere Erwerbsbeteiligung 
von Ausländer*innen auf, was zu einem großen Teil 

auf geringere Sprachbarrieren zurückzuführen sein 
wird. Auch in den USA liegt die Erwerbsquote von Aus-
länder*innen auf einem, vergleichbar mit Deutsch-
land, hohen Niveau. Der Unterschied zum im Inland 
Geborener ist dort mit 4,1 Prozentpunkten jedoch 
wesentlich kleiner. Darüber hinaus lässt sich beobach-
ten, dass im Ausland Geborene durch die Pandemie 
in den USA nicht stärker als die im Land geborene 
Bevölkerung betroffen ist. Besonders in Italien sind 
Ausländer*innen am Arbeitsmarkt weit stärker von 
der Pandemie betroffen als die im Land geborene 
Bevölkerung.

Sieht man sich an, woher die nach Deutschland zu-
gewanderten Ausländer*innen mit sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen kommen, so 
wird erkennbar, dass alle Gruppen hohe Zuwachsraten 
zu verzeichnen haben. Im Januar 2020 waren knapp 
60% mehr Arbeitnehmer*innen aus 
anderen EU-Ländern in Deutsch-
land sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt als fünf Jahre zuvor. 
Die Zuwachsrate für Arbeitneh-
mer*innen aus Drittstaaten be-
trug gut 63%. Für die häufigsten 
Asylherkunftsländer ist der Anstieg 
massiv – innerhalb von fünf Jahren 
wuchs diese Gruppe um 410% und 
stieg von 70 469 Beschäftigten auf 
359 544 (Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit 2021).

Borjas (2001) argumentiert, 
dass ein Nutzen der Zuwanderung 

Panu Poutvaara*

Zuwanderung von Fachkräften fördern

Angesichts des demografischen Wandels wird Deutschland in 
den kommenden Jahren mit einem zunehmenden Fachkräfte-
mangel konfrontiert sein. Über eine Qualifizierung der eigenen 
Bevölkerung wird die steigende Nachfrage nach Fachkräften  
nicht aufgefangen werden können. Länder wie die USA, Kanada 
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von Fachkräften aus dem Ausland. Auch in Deutschland kann 
das Fachkräfteeinwanderungsgesetz notwendige Kompeten-
zen sichern: Damit es diese Wirkung entfalten kann, sollten 
der Visumsprozess und die Terminvergabe optimiert und die 
Beschäftigungsmöglichkeiten während der Suche ausgebaut 
werden. Darüber hinaus sollte die Arbeitsmarktbeteiligung von 
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darin besteht, dass Zuwander*innen den Arbeitsmarkt 
antreiben, weil sie flexibler auf Unterschiede in den 
Beschäftigungsmöglichkeiten reagieren als einhei-
mische Arbeitnehmer*innen. Die höhere Flexibilität 
der Zuwander*innen ergibt sich theoretisch daraus, 
dass sie weniger an einen bestimmten Standort ge-
bunden sind, als Einheimische es oft sind. Jedoch 
kann bei geringer Arbeitsmarktflexibilität, wie z.B. 
bei Löhnen, die in einem gewerkschaftlich organisier-
ten Arbeitsmarkt über dem markträumenden Niveau 
liegen, oder bei starken Kündigungsbeschränkungen, 

die auch von Neueinstellungen abhalten, insbeson-
dere die Zuwanderung von Geringqualifizierten zu 
erhöhter Arbeitslosigkeit führen. Angrist und Kugler 
(2003) kommen z.B. zu dem Schluss, dass eine geringe 
Arbeitsmarktflexibilität in Europa die negativen Aus-
wirkungen der Zuwanderung verstärkt. Dies könnte 
in einem Abschwung zu einer Herausforderung für 
Deutschland werden, obwohl die Bevölkerungsalte-
rung das Problem erheblich mildert.

DAS FACHKRÄFTEEINWANDERUNGSGESETZ

Mit dem Beschluss des Fachkräfteeinwanderungsge-
setzes (FEG) misst die deutsche Bundesregierung dem 
Thema Fachkräftesicherung eine hohe Bedeutung zu 
(Bundesgesetzblatt 2019). Das neue Gesetz trat am 
1. März 2020 in Kraft und zielt darauf ab, Fachkräften 
aus Drittstaaten die Einreise und Beschäftigung in 
Deutschland zu erleichtern. 

Neu ist vor allem, dass nun auch beruflich qualifi-
zierte, nicht-akademische Fachkräfte zur Arbeitssuche 
nach Deutschland kommen können. Fachkräfte, die 
noch kein konkretes Arbeitsplatzangebot in Deutsch-
land haben, müssen sich ihre bisher im Ausland er-
worbenen Qualifikationen im Rahmen des Anerken-
nungsverfahrens offiziell anerkennen lassen, adäquate 
Deutschkenntnisse nachweisen (in der Regel mindes-
tens Niveau B1) und selbst während der gesamten Auf-
enthaltsdauer für ihren Lebensunterhalt aufkommen 
können. Erfüllen Personen diese Voraussetzungen, 
dürfen sie für sechs Monate zur Arbeitssuche nach 
Deutschland einreisen, Probearbeiten im Umfang von 
bis zu zehn Stunden pro Woche aufnehmen und eine 
Beschäftigung suchen, die ihren Qualifikationen ent-
spricht. Ist bereits ein potenzieller Arbeitgeber vor-
handen, räumt das Gesetz die Möglichkeit des be-
schleunigten Fachkräfteverfahrens ein. Dieses ermög-
licht dem Arbeitgeber, zukünftige Arbeitnehmer*innen 
schneller nach Deutschland zu holen.

Sowohl Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung 
als auch mit Hochschulbildung können allen Berufen 
nachgehen, zu denen sie ihre Qualifikation befähigt. 
Somit wurden die Beschäftigungsmöglichkeiten er-
weitert und die Beschäftigung in verwandten Berufen 
ermöglicht. Es wird nicht mehr geprüft, ob es sich 
um einen Mangelberuf handelt, der innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums nicht besetzt werden konnte. 
Zudem entfällt die Vorrangprüfung, die prüft, ob ein*e 
geeignete*r Kandidat*in aus dem Inland oder der EU 
für die Stelle zur Verfügung steht. Das erleichtert den 
Arbeitsmarkteinstieg ausländischer Fachkräfte.

POTENZIALE FÜR NOCH BESSERE 
FACHKRÄFTESICHERUNG

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist effektiv und 
regelt erstmals die allgemeine Einwanderung von aus-
ländischen qualifizierten Fachkräften aus Drittstaaten. 
Es verfolgt das Ziel, zukünftigem Fachkräftemangel 
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entgegenzuwirken. Es ermöglicht internationalen 
Fachkräften die Jobsuche und erleichtert die Beschäf-
tigungsaufnahme in Deutschland. Einige Aspekte des 
Gesetzes sollten in der nächsten Legislaturperiode 
nachgebessert werden. 

Visaprozess und Terminvergabe optimieren

Bis eine Fachkraft von außerhalb der EU in Deutsch-
land eine Beschäftigung aufnehmen kann, ist es ein 
langer Weg. Inwieweit die vielen, teils komplexen 
Teilprozesse weiter optimiert und gegebenenfalls 
digitalisiert werden können, sollte möglichst in re-
gelmäßigen Abständen überprüft werden.1 Beispiels-
weise spielt der Visaprozess eine wichtige Rolle in der 
Rekrutierung von geeigneten Fachkräften aus dem 
Ausland. Interessant wäre es zu prüfen, inwieweit Bot-
schaftstermine schneller vergeben und Wartezeiten 
verkürzt werden könnten. Eine Möglichkeit könnte 
sein, gegen eine Gebühr einen garantierten Termin 
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu erhalten. 
Die daraus resultierenden Einnahmen könnten zur 
Finanzierung von zusätzlichem Botschaftspersonal 
verwendet werden. Als weitere sinnvolle Ergänzung 
können Interviews auch online durchgeführt werden. 
Denkbar wäre z.B. eine Regelung, bei der sich die An-
tragsteller*innen bei einem Termin in der deutschen 
Botschaft identifizieren, die erforderlichen Unterlagen 
einreichen, die Gebühr bezahlen (alternativ könnte 
die Gebühr vorab online bezahlt werden) und dann 
online ein Interview mit einem*r deutschen Beamt*in 
führen. Dies würde die Botschaft oder Auslandsver-
tretung vor Ort entlasten und weitere Kapazitäten zur 
Gesprächsführung schaffen.

Beschäftigungsmöglichkeiten während der Suche 
ausbauen

Das Grundprinzip, dass Zuwander*innen, die zur Ar-
beitsplatzsuche nach Deutschland einreisen, ihren 
Lebensunterhalt selbst sichern müssen und ihnen 
kein Anspruch auf Sozialleistungen zusteht, ist richtig. 
Allerdings ist die Regelung der Lebensunterhaltssiche-
rung über die gesamte Dauer des Aufenthalts hinweg 
und der möglichen Probearbeitszeit von zehn Stunden 
pro Woche sehr restriktiv. 

Es wäre sinnvoll, Zuwander*innen, die zur Ar-
beitsplatzsuche nach Deutschland kommen, zur 
Erwerbs aufnahme während der Suche zu berechtigen 
(sowohl außerhalb ihrer Qualifikationen als auch über 
eine Probearbeitszeit von zehn Stunden pro Woche 
hinaus). Somit kann die Regelung zur Sicherung des 
Lebensunterhalts von 100% auf 50% reduziert wer-

1 Plattformen wie make-it-in-germany.de bieten bereits sehr aus-
führliche und übersichtliche Informationen sowohl für Arbeitge-
ber*innen und Bewerber*innen und trägt dazu bei, die einzelnen 
Prozessschritte transparenter zu gestalten. Durch weitere Digitalisie-
rung in den Auslandsvertretungen könnten die Visumsbeantragung 
und Vergabe weiter optimiert werden (siehe auch Poutvaara, Rhode 
und Stitteneder 2018).

den. Einen Anspruch auf Sozialleistungen hätten sie 
während der Suche nicht. Dies ermöglicht auch Be-
rufseinsteiger*innen und Personen mit geringeren Er-
sparnissen die Einreise zur Arbeitsplatzsuche. Außer-
dem trägt die Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen, 
nicht nur zur Sicherung des Lebensunterhalts bei, 
sondern ermöglicht vor allem die frühzeitige Integra-
tion in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft (Nikolka  
et al. 2018).

Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten 
verbessern

Als Ergänzung zu den Verbesserungen im Fachkräfte-
einwanderungsgesetz sollte die Arbeitsmarktintegra-
tion von Geflüchteten verbessert werden.

Aksoy und Poutvaara (2021) haben kürzlich ge-
zeigt, dass Geflüchtete, die in den Jahren 2015 und 
2016 in Europa ankamen, über ein höheres Bildungs-
niveau verfügen als der Bevölkerungsdurchschnitt 
in ihren Herkunftsländern. Aufgrund dessen besteht 
ein eindeutiges Potenzial für bessere Arbeitsmarkt-
ergebnisse. Aksoy et al. (2020) zeigen, dass sowohl 
die lokale Arbeitslosigkeit als auch die Einstellung 
der Einheimischen gegenüber Zuwander*innen für 
die Arbeitsmarkt- und sozialen Integrationsergebnisse 
von Geflüchteten in Deutschland von Bedeutung sind. 
Werden Geflüchtete im erwerbsfähigen Alter zwischen 
25 und 49 Jahren in einem Landkreis mit einer um 
einen Prozentpunkt niedrigeren Arbeits losenquote 
untergebracht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie nach zwei Jahren eine Voll- oder Teilzeit-
beschäftigung haben, um 4 Prozentpunkte. Eine 
Rückwärtsberechnung legt nahe, dass eine Umver-
teilung von 100 000 Flüchtlingen in Landkreise mit 
einer durchschnittlich um einen Prozentpunkt niedri-
geren Arbeitslosenquote einen jährlichen Nutzen für 
die öffentlichen Finanzen von etwa 40 Millionen Euro 
in Form von geringeren Ausgaben für Sozialleistun-
gen und höheren Steuereinnahmen und Sozialversi-
cherungsbeiträgen generieren würde. Dies ließe sich 
über eine Anpassung des Königssteiner Schlüssels  
umsetzen. So könnte die Zahl der offenen Stellen als 
zusätzliches Kriterium in die Entscheidung über die 
Unterbringung von Geflüchteten einfließen.

In Integrationsfragen schneiden geflüchtete 
Frauen generell in den Bereichen Bildung, Arbeits-
marktbeteiligung und sozialer Integration schlechter 
ab als geflüchtete Männer. Obwohl inzwischen fast 
jede*r dritte Asylbewerber*in weiblich ist, liegt ein 
umfassender geschlechtsspezifischer Integrations-
ansatz aktuell nicht vor. Geschlechtsspezifische Be-
dürfnisse sollten aber verstärkt in Integrationsmaß-
nahmen berücksichtigt werden (Albrecht, Hofbauer 
Pérez und Stitteneder 2021). Dabei gilt es vor allem, 
Angebote zu schaffen, die Frauen den (Wieder-)Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen und es ihnen 
erlauben, Beruf und Familie zu verbinden. Angebote 
sollten insbesondere das Erlangen von Deutschkennt-
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nissen fördern, kulturelle Aspekte berücksichtigen 
und Lösungen für Mütter beinhalten.
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WIRTSCHAFTSPOLITISCHER HANDLUNGSBEDARF – BILDUNG

Eine wesentliche Antwort auf die Herausforderungen 
der grundlegenden demografischen und technolo-
gischen Veränderungen besteht in einer guten Bil-
dung der Bevölkerung. Bildung hat sich als ausschlag-
gebend für den zukünftigen Wohlstand von Individuen 
und Gesellschaften erwiesen. Hohe Bildungsleistungen 
der Bevölkerung sind wohl der wichtigste Faktor für 
das langfristige Produktivitätswachstum von Volks-
wirtschaften (vgl. Abb. 1). Dies gilt gerade auch für 
nachhaltiges Wachstum, das die natürlichen Ressour-
cen schont. Durch hohe Bildungsleistungen lassen 
sich nicht nur die Herausforderungen der alternden 
Gesellschaft besser meistern. Ein herausragendes Bil-
dungsfundament ist auch die Grundlage dafür, durch 
Innovationen etwa im Bereich der Digitalisierung in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit und Wachstums-
dynamik zu sichern. 

Beschleunigte Digitalisierung und globaler Wett-
bewerb verlangen der Bevölkerung auch Anpas-
sungsfähigkeit ab, die Geringqualifizierte besonders 
herausfordert. Insofern sind Bildungsinvestitionen 
von zentraler Bedeutung, um möglichst viele Men-
schen dazu zu befähigen, von den Chancen neuer 
Tech nologien und offener Märkte zu profitieren. Auf 
diese Weise kann Bildung zu größerer Chancengleich- 
heit beitragen (Wissenschaftlicher Beirat beim Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 2019). 
Gerade in Deutschland hängen gute Bildungschan-
cen aber stark vom familiären Hintergrund ab. Dar- 
über hinaus haben die Schulschließungen während 
der Corona-Pandemie benachteiligte Kinder und  
Jugendliche – leistungsschwächere Schüler*innen 
und Kinder aus bildungsfernen Schichten – beson-
ders hart getroffen (Grewenig et al. 2020; Wößmann 
et al. 2021). 

DIGITALISIERUNG DES BILDUNGSSYSTEMS 
VORANTREIBEN 

Schon vor der Corona-Pandemie hinkte das deutsche 
Bildungssystem bei der Digitalisierung weit hinter 
vergleichbaren Ländern her. Die gravierenden Folgen 
der unzureichenden Ausstattung mit digitaler Infra-
struktur, Endgeräten und geeigneter Software sowie 
der fehlenden Erfahrung in der Anwendung digitaler 
Lehr-Lern-Prozesse sind während der Schulschließun-
gen eklatant zutage getreten. Deshalb sollte die Politik 
mit hoher Priorität in qualitativ hochwertige digitale 
Bildung investieren. Dies beinhaltet Investitionen in 
den Ausbau der Breitbandinfrastruktur, um in Schulen 

und Hochschulen eine flächendeckende Teilnahme 
am Distanzunterricht mit Videoverbindung zu ermög-
lichen. Verbleibende Lücken beim Zugang zu digita-
len Geräten und guten Internetverbindungen sollten 
schnell geschlossen werden. 

Darüber hinaus sollte in anwendungsorientierte 
Konzepte für eine qualitativ hochwertige Nutzung digi-
taler Technologien investiert werden sowie in adaptive 
Lernsoftware, die sich an den jeweiligen Lernstand 
der Schüler*innen anpasst und sie so individuell för-
dern kann. Das pädagogische Personal sollte für den 
professionellen Einsatz digitaler Medien geschult und 
unterstützt werden (Nationale Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina 2020; Aktionsrat Bildung 2018). 
Die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung rechts-
sicherer und datenschutzkonformer digitaler Infra-
struktur und Software sollte durch länderübergrei-
fende Standards einheitlich geregelt werden. 

BILDUNGSCHANCEN 
BENACHTEILIGTER KINDER 
UND JUGENDLICHER 
FÖRDERN

Um die von den Schulschließun-
gen besonders stark betroffenen 
Kinder und Jugendlichen zu för-
dern, sollten Bund und Länder ge-
meinsam umfangreiche finanzielle 
Mittel für Unterstützungsmaßnah-
men für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche bereitstellen. Diese 

Ludger Wößmann

Bildung für Wirtschaftswachstum  
und Chancengleichheit

Es ist höchste Zeit, in die Digitalisierung des Bildungssys-
tems zu investieren. Gleichzeitig sollten wir Bildungschancen 
benachteiligter Kinder durch frühkindliche, schulische und 
außerschulische Unterstützung fördern. Deutschlandweite 
Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie strukturelle und 
operative Reformen könnten helfen, die Ressourcen im Bil-
dungswesen effektiver einzusetzen. Nicht zuletzt hängt die Zu-
kunftsfähigkeit der weiterführenden Bildung davon ab, dass 
Berufsbildung anpassungsfähig ist, dass die Hochschulfinanzie-
rung durch nachgelagerte Studiengebühren erweitert und dass 
das Angebot an klar zertifizierter Weiterbildung erhöht wird.
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sollten darauf abzielen, die durch die Schulschlie-
ßungen entstandenen Bildungsdefizite aufzuholen, 
um die Chancengleichheit in der Zukunft zu erhöhen. 
Dazu müssen die Fördermaßnahmen besser als bisher 
auf leistungsschwächere Schüler*innen und Kinder 
aus bildungsfernen Schichten konzentriert werden. 
Es geht darum, ein Fundament an Kompetenzen zu 
schaffen, das zur eigenverantwortlichen Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben befähigt. 

Benachteiligte Kinder sollten schon im frühkind-
lichen Bereich gezielt gefördert und ihre Familien 
unterstützt werden. In den Schulen sollten flächen-
deckend Förderunterricht am Nachmittag und Feri-
enprogramme angeboten werden, für die gegebenen-
falls Lehramtsstudierende als zusätzliches Personal 
rekrutiert werden sollten. Darüber hinaus sollte in 
umfangreiche außerschulische Zusatzangebote wie 
Nachhilfeunterricht und studentische Mentor*innen 
investiert werden, die den zurückgefallenen Schü-
ler*innen individuell helfen (Resnjanskij et al. 2021). 

BILDUNGSQUALITÄT DURCH VERGLEICHBARE 
PRÜFUNGEN SICHERN 

Die Forschung hat allerdings gezeigt, dass Geld allein 
noch nicht zu besseren Bildungsergebnissen führt. 
Dazu bedarf es geeigneter Rahmenbedingungen, da-
mit die Mittel effektiv eingesetzt werden. Insbeson-
dere können deutschlandweite Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen die Transparenz und Vergleichbar-
keit der Bildungsleistungen erhöhen. Im Gegenzug für 
bereitgestellte Bundesmittel für Digitalisierung und 
Unterstützungsprogramme (und an diese gekoppelt) 
sollte der Bund deshalb einfordern, dass die Länder 
in einem Staatsvertrag gemeinsame Zwischen- und 
Abschlussprüfungen einführen. Wenn einheitliche 
Prüfungen das Erlernte deutschlandweit überprüfen, 
besteht ein verbindliches Ziel, auf das sich Lehrkräfte 

und Schüler*innen in allen Bundesländern vorberei-
ten müssen. 

In einem gemeinsamen Kernabitur sollten in 
den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch 
deutschlandweit Prüfungsbestandteile gemeinsam 
durchgeführt werden (Wößmann 2012). Diese kön-
nen Qualität und Schülerleistungen erhöhen und  
zur Sicherstellung der nationalen Bildungsstandards, 
bundesweit hinreichender Studierfähigkeit und  
fairem Hochschulzugang beitragen. In ähnlicher Weise 
sollten bundesweite Prüfungsbestandteile in den  
anderen Schulabschlüssen sowie in Zwischenprü-
fungen ausgewählter Jahrgangsstufen eingeführt 
werden. 

STRUKTUREN FÜR EFFEKTIVERES HANDELN 
REFORMIEREN 

Um eine effektive Handlungsfähigkeit im Bildungs-
system herzustellen, sind darüber hinaus auch Struk-
turreformen im föderalen System und in der opera-
tionellen Umsetzung notwendig, die die Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten klarer regeln. Aus den 
Erfahrungen der Corona-Pandemie sollten Reform-
vorschläge entwickelt werden, wie Zuständigkeiten 
zwischen Bund (Beispiel Digitalpakt Schule), Ländern 
(Kultushoheit, Lehrpersonal) und Gemeinden (Sach-
aufwandsträger) verteilt werden sollten. Zwischen 
den drei Ebenen bedarf es vereinfachter Verwaltungs-
abläufe und effektiverer Zuständigkeitsverteilungen, 
die jeweils mit der Verantwortung zusammenfallen 
müssen. Zusätzlich sollten sich die Länder bei bun-
desweit relevanten Themen wie den Corona-Regeln, 
datenschutzkonformer Digitalisierung, einheitlichen 
Prüfungsregelungen oder Fächerwahl im Abitur in 
einer Praxis der verbindlichen Kooperation stärker 
koordinieren. 

IN DER BERUFSBILDUNG ZUM WANDEL 
BEFÄHIGEN

Globalisierung, technischer Wandel, Digitalisierung 
und Automatisierung werden die Arbeitswelt der Zu-
kunft stetig verändern. Deshalb sollte die Berufsbil-
dung die Auszubildenden auf eine sich wandelnde 
Zukunft vorbereiten, indem sie Anpassungsfähigkeit 
vermittelt. Um die duale Berufsbildung zukunftsfähig 
zu halten, sollte deshalb die frühe Spezialisierung der 
Auszubildenden verringert werden, indem die Anzahl 
der spezifischen Ausbildungsberufe gesenkt, der all-
gemeinbildende Anteil an den Ausbildungsinhalten 
ausgeweitet und die lebenslange Weiterbildung ge-
stärkt werden (Wößmann 2019). Um für Wandlungen 
des Produktionsprozesses gewappnet zu sein, sollte 
die Berufsbildung Kompetenzen vermitteln, die über 
enge Berufsfelder hinausgehen, lebenslanges Lernen 
erleichtern und auch später noch nützen, wenn sich 
die Anforderungen der Wirtschaft verändert haben. 
Aktuell sollten die Ausbildungsinhalte an die neuesten, 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Hanushek und Wößmann (2016).
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auch digitalen Kompetenzanforderungen angepasst 
werden. 

NACHGELAGERTE STUDIENGEBÜHREN ZUR 
HOCHSCHULFINANZIERUNG NUTZEN

Die Coronakrise und die zukünftige Bewältigung ihrer 
Folgen stellen eine große Belastung für die Staats-
finanzen dar. Die strapazierten Budgets der Bun-
desländer könnten gerade die Hochschulfinanzierung 
an Belastungsgrenzen bringen. Um die Finanzierung 
der Hochschulen auf sichere Beine zu stellen, soll-
ten in tragbarem Rahmen nachgelagerte Studienge-
bühren eingeführt werden. Diese werden erst nach 
dem Abschluss des Studiums erhoben, wenn die  
ehemaligen Studierenden Einkommen erzielen. Sie 
müssen nur dann zurückgezahlt werden, wenn das 
Jahreseinkommen über einem gewissen Schwel-
lenwert liegt. So würden die zukünftigen Besser-
verdienenden zur Finanzierung ihres Studiums bei-
tragen, ohne dass Kinder aus ärmeren Verhältnissen 
vom Studium abgeschreckt würden. Die Studienfinan-
zierung würde von der finanziellen Lage des Eltern-
hauses entkoppelt, nicht aber von der zukünftigen 
finanziellen Lage der Studierenden selbst (Lerget- 
porer und Wößmann 2019). Für eine einfache Um-
setzung sollte dem Bund die Administrationsrolle im 
Rahmen der Einkommensteuererhebung übertragen 
werden. 

WEITERBILDUNGSSYSTEM MIT KLAREN 
ZERTIFIKATEN ETABLIEREN 

Der durch zahlreiche Faktoren – Globalisierung, Di-
gitalisierung, Automatisierung, Roboterisierung,  
Corona-Pandemie – bedingte permanente Struktur-
wandel der Wirtschaft verlangt vielen Arbeitneh-
mer*innen große Anpassungsfähigkeit ab. Die Poli-
tik sollte die Unternehmen darin unterstützen, ihren 
Mitarbeiter*innen regelmäßig Weiterbildung in neu 
benötigten Kompetenzen etwa im digitalen Bereich 
zukommen zu lassen. 

Dort, wo Arbeitnehmer*innen aufgrund des Struk-
turwandels gezwungen sind, sich in neue Branchen 
umzuorientieren, sollte der Staat darüber hinaus ein 
an das duale Ausbildungssystem angelehntes Wei-
terbildungssystem etablieren, das zertifizierte und 
modularisierte Programme zur Weiterbildung gerade 
in neue Berufsfelder jenseits der eigenen Branche bie-
tet. In die Ausgestaltung eines solchen Systems soll-
ten Unternehmen, Arbeitnehmervertreter*innen und 
staatliche Stellen einbezogen werden. Es sollte be-
troffenen Arbeitnehmer*innen die Möglichkeit schaf-
fen, ein neues signalstarkes Ausbildungszertifikat zu 
erlangen und durch eine auf die Nachfrage am Markt 
zugeschnittene Weiterbildung den Schritt in zukunfts-
sicherere Beschäftigungsverhältnisse zu machen. 
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Die Digitalisierung ist zweifelsohne einer der wich-
tigsten Wachstumstreiber unserer Zeit. Insbesondere 
erhöht sie die Effizienz von Marktprozessen: Sie stei-
gert die Markttransparenz; sie erleichtert die (interna-
tionale) Arbeitsteilung; sie trägt zu Optimierung und 
Anpassungsfähigkeit von Produktions- und Verwal-
tungsprozessen bei; sie erleichtert Wissensflüsse über 
neue Erkenntnisse und Technologien und beschleunigt 
damit Innovationsprozesse und die Verbreitung neuer 
Technologien; nicht zuletzt ist sie die Basis für neue 
Geschäfts- und Arbeitsmodelle.

Gerade die Corona-Pandemie hat uns die Bedeu-
tung der Digitalisierung für Anpassungsfähigkeit und 
Wachstum besonders deutlich gemacht. Unterneh-
men, die schon früh auf die Digitalisierung gesetzt 
haben, waren von den wirtschaftlichen Konsequenzen 
der Corona-Pandemie weitaus weniger betroffen als 
Unternehmen, die sich vor der Corona-Pandemie nur 
zögerlich mit der Digitalisierung auseinandergesetzt 

haben. Digitalisierte Unternehmen 
konnten schneller auf Liefereng-

pässe reagieren, ihre Mitarbei-
ter*innen ins Homeoffice schi-
cken und über digitale Kanäle 
ihren Absatz aufrechterhalten. 

Allerdings mussten auch viele Un-
ternehmen in der Corona-Pande-
mie häufig erst – unter großem 
Zeitdruck, mit hohem finanziel-
lem Investitionen und mit Hilfe 
von externen IT-Dienstleistern – 
die technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen schaffen, 

um Arbeitsprozesse zu digitalisieren und damit am 
Markt präsent zu bleiben.

DIGITALISIERUNG DER ÖFFENTLICHEN 
VERWALTUNG ENERGISCH VORANTREIBEN

Die Corona-Pandemie hat in vielen Unternehmen 
Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung offenbart. Die 
Digitalisierungsversäumnisse wurden aber auch insbe-
sondere in Schulen, dem Gesundheitswesen und der 
öffentlichen Verwaltung sehr deutlich. Entsprechend 
landet Deutschland im Online Service Index 2020 der 
Vereinten Nationen auch nur im unteren Mittelfeld der 
EU-28-Länder deutlich hinter dem Spitzenfeld, beste-
hend aus den skandinavischen Ländern und hinter 
dem Spitzenreiter Estland (vgl. Abb. 1).

In den letzten Jahren sind die gesetzlichen Grund-
lagen für eine Digitalisierung der öffentlichen Verwal-
tung in Deutschland geschaffen worden: Mit dem 
Onlinezugangsgesetz aus dem Jahr 2017 müssen die 
wichtigsten Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 di-
gitalisiert werden; mit dem Registermodernisierungs-
gesetz vom April 2021 wird nun auch der Austausch 
von Daten zwischen verschiedenen Behörden ermög-
licht; für den behördlichen Austausch von Unterneh-
mensdaten werden die rechtlichen Voraussetzungen 
(Unternehmensbasisregistergesetz) gerade geschaf-
fen. Allerdings droht die zeitnahe Umsetzung an den 
komplizierten Abstimmungsmechanismen zwischen 
Ressorts und den aufwändigen Kooperationsverfahren 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu scheitern. 
Skeptisch zeigt sich auch der Normenkontrollrat in sei-
nem Monitor Digitale Verwaltung vom Mai 2021, wenn 
er betont, dass es unklar sei, »wie die wichtigsten Ver-
waltungsdienstleistungen […] trotz großer Motivation 
und hohen Engagements aller Beteiligten bis Ende 2022 
digital und flächendeckend den Bürgern zur Verfügung 
gestellt werden sollen«. Die Digitalisierung und Moder-
nisierung der öffentlichen Hand müssen daher in der 
neuen Legislaturperiode als Chefsache vorangetrieben 
werden: Ressort- und föderale Grenzen müssen (u.a. 
durch die zentrale Setzung von praktikablen Standards) 
überwunden werden. Gesetze müssen in konkrete Ver-
waltungsdienstleistungen umgesetzt werden, und die 
öffentliche Verwaltung muss personell, finanziell und 
technisch befähigt werden, die Vorgaben umzusetzen.

DEN FOKUS NICHT NUR AUF INFRASTRUKTUR 
SETZEN

Die Nutzung digitaler Angebote der öffentlichen 
Verwaltung scheitert sicherlich nicht an der man-
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Insbesondere in Schulen, dem Gesundheitswesen und der öf-
fentlichen Verwaltung besteht Nachholbedarf, dort sollte die 
Politik die Digitalisierung vorantreiben. Neben dem Ausbau der 
Infrastruktur sollten Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
die die Entwicklung von neuen digitalen Geschäftsmodellen 
fördern. Öffentliche Verwaltungsdaten sollten für innovative 
Geschäftsmodelle besser genutzt werden können. Dazu be-
darf es eines wachstumsfreundlichen Datenschutzregimes.
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gelnden Breitbandinfrastruktur in Deutschland. In 
der Mitte des Jahres 2020 hatten fast 90% der deut-
schen Haushalte Zugang zu Breitbandanschlüssen 
mit mindestens 50Mbit/sek. Die für ein Flächenland 
mit breit gestreuter Bevölkerung durchaus beachtli-
che Abdeckung wurde durch eine Kombination von 
privatwirtschaftlichem Ausbau (mit Technologiemix 
aus DSL-Anschlüssen, Kabelanschlüssen und Glasfa-
seranschlüssen) und der nachgela gerten Förderung 
durch Bund und Länder, wo der privatwirtschaftliche 
Ausbau nicht rentabel ist, erreicht. In noch nicht ver-
sorgten Gebieten, in denen zukünftig Bedarf besteht, 
wird durch das in der TKG-Novelle verankerte Recht 
auf schnelles Internet (30 Mbit/sek Anschlüsse sind 
denkbar) der Ausbau forciert werden. Mit dem Pro-
gramm für »graue Flecken«, also Gebiete mit einer 
Internetversorgung von weniger als 100Mbit/sek, wird 
in den nächsten Jahren darüber hinaus die nächste 
Ausbaustufe gefördert.

Hohe Bandbreiten werden aber nach wie vor we-
nig nachgefragt. Die Daten aus dem aktuellen Mikro-
zensus (2018) zeigen, dass der Anteil der Haushalte 
mit schneller (50 Mbit/sek und mehr) vertraglich ver-
einbarter Internetverbindung an allen Haushalten, 
bei denen ein solcher Anschluss technisch verfügbar 
wäre, je nach Bundesland zwischen 23 und 35% liegt 
(Ausnahme Hamburg mit 49%). Auch wenn die Infra-
struktur die Voraussetzung für die Bereitstellung von 
digitalen Dienstleistungen ist, die wiederum die Nach-
frage nach schnellen Internetanschlüssen bedingen, 
so legen die Zahlen doch nahe, dass sich der Staat 
nicht nur auf die Infrastruktur fokussieren, sondern 
auch zur Entstehung solcher digitalen Dienstleistun-
gen beitragen sollte. Dies kann der Staat zum einen 
direkt tun, indem er digitale Verwaltungsleistungen 
anbietet. Zum anderen kann er Rahmenbedingungen 
setzen, die Anreize zur Entwicklung von neuen digita-
len Geschäftsmodellen schaffen.

ROHSTOFF »DATEN« BESSER NUTZEN

Große Wachstumspotenziale der Digitalisierung wer-
den der systematischen Nutzung von Daten zu Gene-
rierung von neuen Geschäftsmodellen zugesprochen 
(vgl. Abb. 2). Dies gilt auch für die Nutzung von Daten 
der öffentlichen Verwaltung. Mit ihnen kann nicht nur 
das Angebot an öffentlichen Gütern und Dienstleis-
tungen verbessert werden. Vielmehr können sie auch 
die Grundlage für innovative Geschäftsmodelle in der 
Privatwirtschaft sein, beispielsweise für Navigations-
systeme, Wettervorhersagen, mobile Anwendungen, 
Marktanalysen oder Finanz- und Versicherungsdienst-
leistungen. Vor allem Start-ups entwickeln neue Ge-
schäftsmodelle auf Basis solcher Daten. Mit der Än-
derung des E-Government-Gesetzes und dem damit 
verbundenen Zugang zu Daten des öffentlichen Sek-
tors scheint man zwar gewillt, die Nutzung öffentlicher 
Daten, die der Informationsfreiheit unterliegen (z.B. 
Geodaten, Landkarten, Wetterdaten, Satellitenbilder 

oder statistische Daten), voranzutreiben. Allerdings ist 
Deutschland von der systematischen Nutzung öffent-
licher Verwaltungsdaten noch weit entfernt. 

Nicht zuletzt offenbaren die öffentlichen Debat-
ten über die Verwendung von digitalen Hilfsmitteln 
(z.B. Smartphone-Apps) zur Pandemiebekämpfung 
große Datenschutzbedenken in der deutschen Be-
völkerung. In der Tat belegen europaweite Umfragen 
(z.B. eupionions), dass die Deutschen zwar nicht inno-
vations- oder technologiefeindlich sind, aber daten-
basierten Innovationen (z.B. elektronische Gesund-
heitskarte, Drohnen) regelmäßig kritischer gegen-
überstehen als die Bevölkerung der meisten anderen 
europäischen Länder. Es bedarf in Deutschland daher 
dringend einer öffentlichen Auseinandersetzung, wie 
weit Datenschutz gehen sollte (mit entsprechenden 
Konsequenzen für entgangenes Wachstum und Wohl-
stand) und wie ein wachstumsfreundliches Daten-
schutzregime aussehen könnte. 
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Die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen in 
Deutschland und Europa war schon vor der Corona-
krise fragil (z.B. Werding et al. 2020). Durch die Krise 
sind die Staatsfinanzen noch einmal zusätzlich be-
lastet worden. Zur Beurteilung ihrer Nachhaltigkeit 
muss man neben den sogenannten expliziten Schul-
den, vor allem ausstehenden Staatsanleihen, die im-
plizite Staatsverschuldung berücksichtigen. Sie 

besteht insbesondere aus künftigen 
Zahlungsverpflichtungen der so-

zialen Sicherungssysteme wie 
etwa der Rentenversicherung 
und Pensionsverpflichtungen. 

Vor der Coronakrise wies die 
Quote der expliziten Staatsschul-
den in Deutschland eine deutlich 
sinkende Tendenz auf, eine Folge 
der Politik der »schwarzen Null«, 
aber vor allem der guten Entwick-
lung von Wachstum und Beschäf-

tigung in den Jahren seit der 
globalen Finanzkrise. Weniger 
rosig war die Entwicklung der 
impliziten Staatsschulden, die 

durch eine Ausdehnung von Leis-
tungszusagen zunahm. 

KONSOLIDIERUNGSBEDARF 
SCHON VOR DER CORONAKRISE

Insgesamt wies Deutschland vor 
der Coronakrise eine Nachhaltig-
keitslücke auf, also einen Konsoli-

dierungsbedarf, den die Europäische Kommission für 
das Jahr 2019 auf 2,2% des Bruttoinlandsprodukts 
bezifferte.1 Deutschland lag damit sogar leicht über 
der durchschnittlichen Nachhaltigkeitslücke im Euro-
raum, die 1,8% des BIP betrug (European Commission 
2020). Das liegt an dem sehr hohen zu erwartenden 
künftigen Anstieg der alterungsbedingten Staatsaus-
gaben in Deutschland.2 

Durch die Coronakrise hat sich die Lage der 
Staatsfinanzen erheblich verschlechtert. In Deutsch-
land wird die Staatsschuldenquote am Ende des Jah-
res 2021 unter Berücksichtigung der beschlossenen 
Verschuldung auf europäischer Ebene um rund 20 Pro-
zentpunkte höher liegen, als es ohne Krise der Fall 
gewesen wäre. In anderen europäischen Ländern, 
beispielsweise Italien und Spanien, ist der Zuwachs 
noch größer, auch wegen des dort noch stärkeren 
BIP-Rückgangs. Insgesamt verstärkt die Krise einen 
seit langer Zeit anhaltenden Trend zu immer höheren 
Staatsschuldenquoten in Europa (vgl. Abb. 1). Es liegt 
auf der Hand, dass diese Entwicklung nicht dauerhaft 
fortgesetzt werden kann.

NIEDRIGE ZINSEN FEDERN FEHLENDES 
WACHSTUM NUR TEILWEISE AB

Verschiedentlich wird argumentiert, angesichts der 
niedrigen Zinsen sei der Anstieg der öffentlichen Ver-
schuldung in Europa unproblematisch. In der Tat ist 
es bei niedrigen Zinsen und vor allem einer niedrigen 
oder gar negativen Differenz zwischen Zinsen und der 
Wachstumsrate des BIP vergleichsweise leicht, die 
Schuldenquote zu stabilisieren. Es wäre allerdings 
leichtsinnig, sich darauf zu verlassen, dass die Zin-
sen dauerhaft so niedrig bleiben, wie sie derzeit sind. 
Außerdem sollte man nicht übersehen, dass die meis-
ten Staaten in den letzten beiden Jahrzehnten die 
günstigen Zinskonditionen nicht zu einer Senkung 
der Staatsschuldenquote genutzt haben. Im Gegenteil 
sind die Schuldenquoten immer mehr gestiegen, teils 
wegen eines schwachen Wirtschaftswachstums, teils 
wegen mangelnder Bereitschaft, Konsolidierungsan-
strengungen zu unternehmen. Abbildung 2 zeigt, dass 

1 Ergebnisse von Berechnungen zu Tragfähigkeitslücken hängen 
stark von der gewählten Methode und den zugrunde gelegten Zu-
kunftsszenarien ab. Werding et al (2020) präsentieren Varianten von 
Tragfähigkeitsrechnungen für Deutschland, die Tragfähigkeitslücken 
im Bereich zwischen 1,5 und 4,1% zeigen. 
2 Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass implizite Staats-
schulden durch einfache Gesetzesänderungen, beispielsweise Kür-
zungen bei Rentenleistungen, reduziert werden können. Bei explizi-
ten Staatsausgaben ist das nicht der Fall.
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Stärkung der Wachstumskräfte in den Mittelpunkt ihrer 
Politik stellen. Dabei ist es sinnvoll, öffentliche Investitio-
nen auszubauen, steuerliche Bedingungen für private In-
vestitionen, Innovationen und Beschäftigung zu verbessern, 
Steuererhöhungen zu vermeiden sowie insbesondere kon-
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in Frankreich beispielsweise im Zeitraum 2000–2019 
die Zinsen auf Staatsschulden im Durchschnitt nur 
um 14 Basispunkte höher waren als die Wachstums-
rate. Es wäre also möglich gewesen, quasi ohne Pri-
märüberschüsse die Schuldenquote zu stabilisieren. 
Das ist aber nicht geschehen, stattdessen stieg die 
Staatsschuldenquote um 40 Prozentpunkte. Durch 
die Coronakrise wird die Quote noch einmal deutlich 
ansteigen.

Für die weitere Entwicklung der Staatsverschul-
dung wird entscheidend sein, wie schnell sich die 
Konjunktur von der Coronakrise erholt. Nach aktuel-
len Prognosen wird die deutsche Wirtschaftsleistung 
gegen Ende des Jahres 2021 das Vorkrisenniveau er-
reichen. Das beruht auf der Prämisse eines schnellen 
Impffortschritts, mit dem die Pandemie im Sommer 
weitgehend überwunden wird.

STÜTZUNG DER NACHFRAGE IST NICHT 
NOTWENDIG

Die Finanzpolitik steht vor der Herausforderung, die 
wirtschaftliche Erholung zu fördern, gleichzeitig aber 
die Staatsverschuldung unter Kontrolle zu halten. 
Klassische Konjunkturprogramme zur Stützung der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage sind derzeit nicht 
erforderlich. Während der Coronakrise sind die pri-
vaten Ersparnisse gestiegen. Daher ist nach Öffnung 
der heute geschlossenen Bereiche der Wirtschaft eine 
starke Konsumnachfrage zu erwarten. Darüber hinaus 
erfordert die Bewältigung des sich beschleunigenden 
Strukturwandels hin zu klimafreundlichen Technolo-
gien und in Richtung verstärkter Digitalisierung hohe 
Investitionen privater Unternehmen. Die sind nur in 
einem positiven steuerlichen Umfeld zu erwarten und 
zu finanzieren. Derzeit verschiedentlich diskutierte 
Steuererhöhungen für Unternehmen oder Unterneh-
mer würden dem entgegenstehen (siehe auch Box 
»Einführung einer Nettovermögensteuer«). 

Erforderlich sind darüber hinaus öffentliche Inves-
titionen. Das betrifft die Modernisierung öffentlicher 
Gebäude und Infrastrukturen ebenso wie die Digitali-
sierung der öffentlichen Verwaltung und Maßnahmen 
für den Klimaschutz sowie zur Anpassung an den Kli-
mawandel. Mehrausgaben sind außerdem in den Be-
reichen der Bildung und der Verteidigung zu erwarten. 
Der demografische Wandel wird außerdem den Druck 
erhöhen, die Ausgaben für Renten, Gesundheit und 
Pflege weiter anzuheben.

SCHULDENSCHRANKE MIT AUGENMASS 
EINSETZEN

Vor diesem Hintergrund und angesichts niedriger Zin-
sen auf Staatsanleihen wird verschiedentlich gefor-
dert, die in Artikel 115 des Grundgesetzes verankerte 
Schuldenschranke im Grundgesetz für eine begrenzte 
Zeit zu lockern oder ganz abzuschaffen oder zu einer 
investitionsbezogenen Neuverschuldungsregel über-

zugehen. Die Regelungen zur Schuldenschranke sehen 
vor, dass die Obergrenze für das konjunkturbereinigte 
Budgetdefizit in Höhe von 0,35% des BIP in außer-
gewöhnlichen Krisensituationen überschritten wer-
den kann. Um das zu beschließen, ist eine einfache 
Mehrheit im deutschen Bundestag (Kanzlermehrheit) 
erforderlich. Mit der Überschreitung der Neuverschul-
dungsgrenze muss allerdings ein Plan für die konjunk-
turgerechte Tilgung der zusätzlichen Schulden verab-
schiedet werden. 

In der aktuellen Lage ist es wirtschaftlich sinnvoll, 
die Rückkehr zu ausgeglichenen öffentlichen Haushal-
ten so zu gestalten, dass die wirtschaftliche Erholung, 
die derzeit an Fahrt gewinnt, nicht gefährdet wird. Die 
Finanzpolitik sollte der Förderung der Erholung und 
die Steigerung des mittelfristigen Wirtschaftswachs-
tums in den Mittelpunkt stellen. Es ist angemessen, 
Tilgungspläne, auf die man sich bereits heute festle-
gen muss, über längere Zeiträume zu strecken. 

Das bedeutet keineswegs, dass Schuldengrenzen 
obsolet sind. Angesichts der Herausforderungen, was 
die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen betrifft, wäre 
eine Abschaffung oder eine heutige Festlegung auf 
eine mehrjährige Aussetzung der Schuldenschranke 
das falsche Signal. Es wäre eine Einladung an alle In-
teressengruppen, ohne Rücksicht auf die Lage der 
Staatsfinanzen Wünsche für mehr öffentliche Ausga-
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ben sowie Steuer- und Abgabensenkungen anzumel-
den. Eine glaubwürdige Festlegung auf solide Finanz-
politik ist außerdem wichtig, um die sehr guten Zins-
konditionen für den Staat zu sichern. Hinzu kommt, 
dass über die Wirtschaftsentwicklung der kommenden 

Jahre hohe Unsicherheit besteht. Es ist durchaus mög-
lich, dass die Erholung kräftig ausfällt und spätestens 
im Jahr 2023 ohne größere Probleme die Verschul-
dungsgrenzen wieder eingehalten werden können. 
Vor diesem Hintergrund ist es angemessen, dass der 

Auch die verteilungspolitische Forderung, die »Gewin-
ner« der Coronakrise in Deutschland »zur Kasse zu bit-
ten«, kann eine Nettovermögensteuer nicht rechtfer-
tigen. Das individuelle Nettovermögen ist nicht das 
richtige Maß dafür, ob jemand in der Krise profitiert 
hat oder nicht. Dafür ist das Einkommen der richtige 
Indikator, und das wird bereits der Einkommensteuer 
unterworfen. Durch die normale Besteuerung von Ein-
kommen und Unternehmensgewinnen sowie durch 
soziale Sicherungsleistungen und Krisenhilfen wird 
bereits für einen erheblichen Ausgleich unter den Ge-
winnern und Verlierern gesorgt.

Die Einführung einer Nettovermögensteuer in 
Deutschland wäre kontraproduktiv. Ein solcher Schritt 
wäre ein deutliches Signal an Investoren im In- und 
Ausland, in Deutschland keine neuen Fabriken und 
Wohnungen zu bauen und keine Arbeitsplätze zu 
schaffen. Befürworter von Nettovermögensteuern 
übersehen leicht, dass die Kombination aus Vermögen-
steuern und Einkommen- oder Gewinnsteuern extrem 
hohe Steuerlasten mit sich bringen kann. So hat eine 
Vermögensteuer in Höhe von 1% bei einer Vermögens-
rendite vor Steuern in Höhe von beispielsweise 4% 
die gleiche Belastungswirkung wie eine Einkommen-
steuer in Höhe von 25%, die zur bereits vorhandenen 
Einkommensteuer hinzukommt. Bei einer Rendite von 
2% entspricht die Belastungswirkung einer Einkom-
mensteuer in Höhe von 50%.1 

Die kombinierte Last von Einkommensteuern und 
Vermögensteuern kann daher sehr hoch sein und ef-
fektiv konfiskatorisch wirken. Das gilt vor allem in 
Zeiten niedriger Zinsen und hoher Vermögenswerte. 
Hinzu kommen weitere Nachteile von Vermögensteu-
ern, wie der sehr hohe Bewertungsaufwand und der 
mit dieser Steuer verbundene tiefe Eingriff in die Pri-
vatsphäre der Steuerzahler. 

Die Folgen der (Wieder-)Einführung einer umfas-
senden Vermögensteuer in Deutschland werden im 
Rahmen einer Simulationsanalyse in Fuest et al (2017) 
untersucht. Bei einem Steuersatz von 1% wäre nach 
den Ergebnissen der Analyse mit einem Rückgang der 
jährlichen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts 
von 0,3 bis 0,35 Prozentpunkten in den ersten acht 
Jahren zu rechnen. Nach acht Jahren wäre das Brut-
toinlandsprodukt rund 6,2% niedriger als im Szenario 

1 Freibeträge, die bei vielen Vermögensteuerkonzepten vorgesehen 
sind, senken die Durchschnittsbelastung, aber die Grenzbelastung 
oberhalb der Freibetragsgrenze bleibt hoch.

ohne Vermögensteuer, die Investitionen der inländi-
schen Unternehmen wären um 11%, die der ausländi-
schen Unternehmen um 20% niedriger. Zwar würde die 
Vermögensteuer nach dieser Studie Steuereinnahmen 
von 17 Mrd. Euro erwirtschaften, durch Verluste beim 
Aufkommen aus anderen Steuern wäre das Steuerauf-
kommen insgesamt aber um 38 Mrd. Euro geringer als 
im Szenario ohne Vermögensteuer. Selbst wenn man in 
Rechnung stellt, dass Resultate von Ex-ante-Simulati-
onen stark von den Prämissen über zugrunde gelegte 
Parameter abhängen, wird deutlich, dass eine Vermö-
gensteuer nicht geeignet wäre, das Wirtschaftswachs-
tum und die Steuereinnahmen insgesamt zu fördern.

Wegen der erheblichen Nachteile von Nettover-
mögensteuern haben fast alle Länder in Europa diese 
Steuern in den letzten Jahrzehnten abgeschafft (und 
nicht wieder eingeführt) (vgl. Tab. 1). Heute existiert 
sie nur noch in einigen Schweizer Kantonen, in denen 
dafür die Einkommensteuer sehr niedrig ist, in eini-
gen spanischen Regionen, wo sie leicht zu umgehen 
ist (Duran-Cabré et al 2019), sowie in Norwegen (vgl. 
Scheuer und Slemrod 2020). 

Deutschland würde mit der Einführung einer Net-
tovermögensteuer in Europa einen steuerpolitischen 
Sonderweg gehen. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik 
sollte sich in den kommenden Jahren auf die Förde-
rung der wirtschaftlichen Erholung und der mittel- 
und langfristigen Wachstumskräfte konzentrieren. Die 
Einführung einer Nettovermögensteuer würde dem 
entgegenwirken.

               WAS ZU VERMEIDEN IST: EINFÜHRUNG EINER NETTOVERMÖGENSTEUER

Tab. 1

Länder, die ihre Vermögensteuer abgeschafft haben

Land Jahr der Abschaffung

Irland 1978

Österreich 1994

Deutschlanda 1997

Dänemark 1997

Niederlande 2001

Luxemburg 2006

Finnland 2007

Schweden 2007

Island 2015

Frankreich 2017
a Aussetzung, weil verfassungswidrig.

Quelle: Scheuer und Slemrod (2020).
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Bundestag bis dahin jährlich darüber entscheidet, 
ob die Folgen der Krise eine erneute Aussetzung der 
Schuldenschranke rechtfertigen. Es sei außerdem 
daran erinnert, dass kreditfinanzierte öffentliche In-
vestitionen beispielsweise in die Bahninfrastruktur 
unabhängig von der Schuldenbremse ebenso möglich 
sind wie Investitionen auf kommunaler Ebene. 

BEI KONSOLIDIERUNG AUF WACHSTUM SETZEN

Es ist dringend notwendig, sowohl bei der Konzeption 
der Steuerpolitik als auch bei den öffentlichen Aus-
gaben das Ziel der Konsolidierung der Staatsfinanzen 
zu beachten. Diese Konsolidierung sollte vor allem 
durch mehr Wachstum erreicht werden. Trotzdem 
muss auch bei Steuern und öffentlichen Ausgaben 
kritisch geprüft werden, ob das Verhältnis aus Kos-
ten und Nutzen angesichts der wachsenden öffent-
lichen Verschuldung angemessen ist. Beispielsweise 
besteht im Bereich des Klimaschutzes die Gefahr, dass 
die Vermeidung von CO2-Emissionen auf Kosten der 
Steuerzahler subventioniert wird, statt entsprechend 
dem Verursacherprinzip Emissionen durch einen an-
gemessenen CO2-Preis zu belasten. Im zweiten Fall 
entstehen Mehreinnahmen und kein zusätzlicher Aus-
gabenbedarf. Ähnlich sind bei den Steuern Ausnah-
men und Subventionstatbestände zu überprüfen und 
gegebenenfalls abzubauen. Erforderlich ist letztlich 
eine systematische Überprüfung und Evaluierung der 
öffentlichen Ausgaben und der Subventionen (ein-
schließlich der Steuersubventionen) im Hinblick auf 
das, was die Ausgabenprogramme leisten und was 
sie kosten (Spending Review).

Falls Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich 
sind, zeigen Erfahrungen aus vergangenen Krisen, 
dass ausgabenseitige Konsolidierung das Wachstum 
weniger beeinträchtigt als die Konsolidierung über 
die Erhöhung von Steuern und Abgaben (z.B. Alesina 
et al. 2019; Gründler und Potrafke 2019). Dabei kommt 
es allerdings auf die Art der Ausgaben an. Ausgaben-
kürzungen sollten nicht auf Kosten öffentlicher In-
vestitionen gehen; eine Vernachlässigung produkti-
ver öffentlicher Investitionen untergräbt ebenso die 
Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen wie übermäßige 
Verschuldung.

Sofern Steuererhöhungen unvermeidlich sind, 
beeinträchtigen Steuern auf Unternehmensgewinne 
und Einkommensteuern das Wirtschaftswachstum ten-
denziell stärker als Umsatzsteuern und Grundsteuern 
(siehe dazu Arnold et al. 2011; Xing 2012). 

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG REFORMIEREN

Zur Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingun-
gen für Investitionen und Innovationen ist eine Re-
form der Unternehmensbesteuerung erforderlich. Die 

Steuerbelastung einbehaltener Gewinne von Kapital-
gesellschaften liegt in Deutschland mit gut 30% im 
internationalen Vergleich hoch. Die US-Regierung will 
die radikale Senkung der Unternehmensbesteuerung, 
die 2017 umgesetzt wurden, teilweise revidieren. Falls 
das erfolgt und außerdem die Vorschläge der OECD 
zur Reform der Besteuerung großer multinationaler 
Unternehmen umgesetzt werden, würde der interna-
tionale Steuerwettbewerb gedämpft. Das mindert den 
Druck auf Deutschland, die Unternehmensteuern zu 
senken. Der Steuerwettbewerb wird allerdings nicht 
verschwinden. In Zeiten starken Strukturwandels ist es 
in jedem Fall wichtig, dass die Ansiedlung von Investi-
tionen und Arbeitsplätzen in Deutschland attraktiv ist. 
Um das zu erreichen, stehen neben Steuersatzsenkun-
gen beschleunigte Abschreibungen als Instrument zur 
Verfügung. Da beschleunigte Abschreibungen letztlich 
Steuerzahlungen nicht reduzieren, sondern nur in die 
Zukunft verlagern, sind sie bei negativen Finanzie-
rungskosten für den Staat und positiven für die Unter-
nehmen für beide Seiten höchst attraktiv. Erforderlich 
ist außerdem ein weiterer Abbau von Beschränkungen 
der Verlustverrechnung. Diese Beschränkungen dis-
kriminieren innovative, riskante Investitionen, die für 
künftiges Wachstum besonders wichtig sind.

Erforderlich ist ferner eine grundlegende Reform 
der umweltbezogenen Steuern und Abgaben. Hier 
muss das Ziel darin bestehen, nicht den Energiever-
brauch per se, sondern CO2-Emissionen und andere 
Umweltbelastungen gezielt und hinreichend zu beprei-
sen und die Stromkosten sowohl für private Haushalte 
als auch für die Industrie eher zu senken (siehe dazu 
auch den Beitrag »Klima- und Energiepolitik effizient 
gestalten«).
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Die Alterung der Gesellschaft stellt in den kommen-
den Jahrzehnten das Gesetzliche Rentensystem in 
Deutschland vor große Herausforderungen. 

DIAGNOSE

Bis Mitte der 2030er Jahre wird die Generation der 
Babyboomer sukzessive in Rente gehen. In den 1950er 
Jahren, als die Grundzüge der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung in ihrer heutigen Form festgelegt wurden, 
ließen sich die Lasten gut schultern; sechs Personen 
im Erwerbsalter mussten für einen Rentner oder eine 
Rentnerin aufkommen. Heute konzentriert sich die 
Finanzierungslast schon auf nur drei Personen im er-

werbsfähigen Alter. Und im Jahr 2050 sind dann pro 
Rentner nur noch zwei Erwerbsfähige für die Finan-
zierung da. Im Umlagesystem bedeutet eine solche 
demografische Verschiebung, dass ohne Anpassung 
des Renteneintrittsalters entweder das Rentenniveau 
sinken und/oder der Beitragssatz steigen muss.1

Die Ursachen der sich anbahnenden Finanzie-
rungsschwierigkeiten in der Rentenversicherung sind 
die schon seit Beginn der 1970er Jahre sinkende Ge-
burtenrate einerseits und die gestiegene Lebens-
erwartung andererseits – beides Entwicklungen, die 
weit in die Vergangenheit zurückreichen. Zum demo-
grafisch bedingten Ausgabenanstieg in der Rentenver-
sicherung kommen allerdings noch die Zusatzlasten 
hinzu, die die Politik in den letzten acht Jahren durch 
substanzielle Leistungsausweitungen generiert hat. 
Hierzu gehören die Erweiterungen der Mütterrente, 
die Einführung der Rente mit 63, Reformen der Er-
werbsminderungsrente, die doppelte Haltelinie, die 
Grundrente sowie die Aussetzung des 2008 einge-
führten Nachholfaktors. Diese Rentenreformen ha-
ben die Rentenansprüche von einigen ausgewählten 
Personengruppen erhöht und die Anstrengungen zur 
Stabilisierung der Rentenkasse (wie der Einführung 
des Nachhaltigkeitsfaktors 2004 und der schrittwei-
sen Anhebung des regulären Renteneintrittsalters auf 
67 Jahre ab 2012) teilweise wieder zunichte gemacht.

PROGNOSE

In einer aktuellen Studie haben wir sowohl die de-
mografiebedingten als auch die reforminduzierten 

1 Die Politik hat in der Vergangenheit häufig versucht, den Versi-
chertenkreis auszudehnen oder den Bund mitfinanzieren zu lassen. 
Ersteres wirkt nur kurzfristig, da die neuen Beitragszahler irgend-
wann selbst Rentenempfänger werden. Zweiteres verlagert die Zah-
lungslast nur von den Beitrags- zu den Steuerzahlern – die Kreise 
sind jedoch größtenteils deckungsgleich.

Joachim Ragnitz, Felix Rösel und Marcel Thum

Soziale Sicherungssysteme nachhaltig 
finanzieren

Die künftige Regierung sollte keine weiteren Rentenpakete, die 
die ohnehin stark anwachsenden Ausgaben für die Alterssiche-
rung auf Dauer weiter nach oben treiben, verabschieden und 
die Aussetzung des Nachholfaktors und die doppelte Haltelinie 
nicht über 2025 hinaus verlängern. Für eine langfristig tragfä-
hige Finanzierung des Rentensystems kommen wir in Deutsch-
land nicht um eine Verlängerung der Regelaltersgrenze herum. 
Die Erhöhung der Regelaltersgrenze sollte regelgebunden – an 
Lebenserwartung oder Lebensjahre in guter Gesundheit (HALE, 
Healthy Life Expectancy) gekoppelt – erfolgen, um kurzfris-
tig opportunistisches Verhalten zukünftiger Regierungen zu 
minimieren. Und der Anstieg der Regelaltersgrenze sollte so-
zial flankiert werden, um Personen mit schlechterem Gesund-
heitsstatus oder physisch besonders beanspruchenden Beru-
fen einen fairen Anteil an den Rentenleistungen zu sichern.
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Zusatzkosten der Rentenversicherung für die kommen-
den 30 Jahre quantifiziert (Ragnitz et al. 2021). Um 
den Anstieg der Ausgaben, die sowohl von Beitrags- 
als auch Steuerzahlern finanziert werden müssen, bis 
2050 in einer gut fassbaren Kenngröße zusammenzu-
fassen, berechnen wir, um wie viele Prozentpunkte der 
volle Mehrwertsteuersatz von aktuell 19% ansteigen 
müsste, wenn alle Zusatzausgaben der Rentenversi-
cherung allein über diese Steuer finanziert würden. 
Abbildung 1 zeigt zunächst den Mehrwertsteuersatz 
von 19% im Basisjahr 2013 – also vor dem ersten der 
betrachteten Rentenpakete. Im Jahr 2030 müsste der 
Mehrwertsteuersatz schon bei 23% liegen, wobei sich 
der Anstieg um 4 Prozentpunkte ungefähr hälftig auf 
die Alterung der Gesellschaft und die reformbeding-
ten Ausweitungen der Rentenansprüche zurückführen 
lässt. Im Jahr 2050 müsste der volle Mehrwertsteuer-
satz auf 27% steigen, rund drei Viertel des Anstiegs 
sind dann demografiebedingt, ein Viertel immer noch 
auf die Reformen der Jahre 2014 bis 2020 zurückzu-
führen. Die Zusatzkosten für die Rentenversicherung 
entsprechen 2050 dann etwa der Hälfte dessen, was 
die Automobilindustrie heute zur Wirtschaftskraft 
Deutschlands beiträgt.

Der von der Politik veranlasste Anstieg der Aus-
gaben lässt sich auch den einzelnen Reformpaketen 
zuordnen. Abbildung 2 zeigt die prozentualen Anteile, 
mit denen die einzelnen Reformpakete zum Ausgaben-
anstieg beitragen. Im Jahr 2030 tragen die viel disku-
tierten Reformen der Mütterrente und der Rente mit 
63 mit 26% bzw. 12% zum Anstieg bei. Im Jahr 2050 
sind diese beiden Reformen zusammen nur noch für 
13% des reformbedingten Anstiegs verantwortlich. 
Der Rückgang in der Ausgabenrelevanz kommt zum 
einen dadurch zustande, dass die Kohorten, die von 
der Mütterrente profitiert haben, bis dahin zu einem 
großen Teil aus dem Rentensystem ausgeschieden 
sein werden und dass die Kohorten, für die ein vor-
zeitiger Renteneintritt in Frage kommt, im Jahr 2050 
im Vergleich zu heute dünn besetzt sein werden. Zum 
anderen, und dies ist langfristig bedeutsamer, führt 
die wenig beachtete Aussetzung des Nachholfaktors 
zu dauerhaft steigenden Mehrausgaben. Dieser trägt 
schon 2030 zu einem Drittel zum reformbedingten 
Ausgabenanstieg bei, im Jahr 2050 zu 46%. Dass die 
bis 2025 befristete und voraussichtlich nur in der ak-
tuellen Coronakrise wirksame Aussetzung des Nach-
holfaktors so starke Wirkung entfaltet, ist darauf 
zurückzuführen, dass die Maßnahme einmalig das 
Rentenniveau für alle Rentner erhöht (im Vergleich 
zu einer Welt mit Nachholfaktor) und dieses höhere 
Niveau nun nach den üblichen Regeln fortgeschrie-
ben wird. Die Aussetzung des Nachholfaktors erzeugt 
so einen Sperrklinkeneffekt mit dauerhaft höheren 
Ausgaben. Die Größenordnung der Ausgaben für die 
Grundrente sind derzeit noch mit großer Unsicherheit 
behaftet, dürften nach unseren Vorausschätzungen 
im Jahr 2050 aber rund 27% der gesamten Mehraus-
gaben ausmachen. 

SCHLUSSFOLGERUNG 1: 
AUSGABEN NICHT WEITER BELASTEN

Die erste Erkenntnis aus dieser Vorschau auf die 
künftigen Herausforderungen bei der Finanzierung 
des Umlagesystems lautet, die langfristigen Auswir-
kungen von Rentenreformen im Auge zu behalten: 
Oben wurde gezeigt, dass schon die befristete Aus-
setzung des Nachholfaktors die Ausgaben dauerhaft 
erhöhen wird. Würde die Aussetzung des Nachhol- 
faktors über 2025 hinaus verlängert, würde sich in 
jeder zukünf tigen Krise die Einkommensrelation noch 
weiter zugunsten der Rentenbezieher hochschaukeln 
– und damit die Beitragszahler automatisch, dau-
erhaft und ohne politische Diskussion zusätzlich 
belasten.2

Dramatisch würde sich auch eine Verlängerung 
der doppelten Haltelinie auswirken, die bislang eben-
falls bis 2025 befristet ist (siehe auch Börsch-Supan 
und Rausch 2018). Diese sieht vor, dass der Beitrags-
satz zur Rentenversicherung nicht über 20% steigen 
und das Standardrentenniveau (vor Steuern) nicht 
2 Zweck der regelgebundenen Anpassungen im deutschen Renten-
system ist, dass sich Renten und Löhne parallel entwickeln. Mit dem 
Aussetzen des Nachholfaktors wird diese gleichmäßige Entwicklung 
ausgehebelt und die relative Einkommenssituation zugunsten der 
Rentnerinnen und Rentner verschoben.
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unter 48% des durchschnittlichen Arbeitnehmerein-
kommens sinken soll.3 Nach unseren Berechnungen 
wird die doppelte Haltelinie erst ab 2028 wirksam 
– denn erst dann läge das Rentenniveau unter und 
der Beitragssatz über der jeweiligen Grenze. Wenn 
beide Haltelinien bindend werden, können die höhe-
ren Rentenausgaben nicht mehr über die Beitrags-
zahler, sondern nur noch über die Steuerzahler finan-
ziert werden. Die Bundesmittel müssen unweigerlich 
steigen. Schon jetzt binden die Überweisungen an 
die Träger der Gesetzlichen Rentenversicherung rund 
30% des Bundeshaushalts (vgl. Abb. 3). Bereits ohne 
doppelte Haltelinie dürfte dieser Anteil auf knapp 
unter 40% im Jahr 2050 steigen. Mit doppelter Hal-
telinie nehmen die Überweisungen an die Renten-
kassen jedoch 60% des Bundeshaushalts ein. Dies 
würde die Finanzierung für all die anderen wichti-
gen Aufgaben des Bundes massiv gefährden oder 
erhebliche Steuererhöhungen notwendig machen: 
Der reguläre Mehrwertsteuersatz müsste in diesem 
Fall um weitere 3 Prozentpunkte im Jahr 2050 auf 
dann 30% steigen. 

3 Auch ohne doppelte Haltelinie wachsen die Renten im Übrigen 
weiter. Nach unserer Simulationsrechnung mit moderaten Wachs-
tumsannahmen steigen die Renten pro Kopf durch das allgemeine 
Wirtschaftswachstum von 2013 bis 2050 real um 7 000 Euro. 

SCHLUSSFOLGERUNG 2: 
EINNAHMESEITE NACHHALTIG GESTALTEN

Um das Rentensystem in Deutschland langfristig fi-
nanzierbar zu halten, müssen die Rentenreformen an 
der Ursache der Finanzierungsschwierigkeiten anset-
zen. Durch die Alterung der Gesellschaft verschiebt 
sich die Relation von Beitragszahlern und Rentenemp-
fängern. Dem kann die Politik dauerhaft nur entgegen-
wirken, indem das Renteneintrittsalter schrittweise 
mit zunehmender Lebenserwartung erhöht wird. Die 
verbleibende Lebenserwartung um den Rentenein-
tritt herum, also z.B. mit 65 Jahren, ist kontinuierlich 
angestiegen. 1990 betrug die verbleibende Lebens-
erwartung im Alter von 65 Jahren noch 14 Jahre bei 
Männern und 18 Jahre bei Frauen; im Jahr 2015 betru-
gen die entsprechenden Lebenserwartungen bereits 
18 bzw. 21 Jahre.4 Bei konstantem Renteneintritts-
alter würde damit die Zahl der Jahre im Rentenbe-
zug stetig wachsen. Bereits eine einfache Regelbin-
dung, die die Jahre zusätzlicher Lebenserwartung 
auf die Erwerbsphase und die Rentenphase aufteilt, 
könnte Beitragssätze und Rentenniveau stabilisieren. 
Vielfach ist bereits vorgeschlagen worden (Börsch- 
Supan 2007; Deutsche Bundesbank 2019; OECD 2011; 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung 2020; Wissenschaftlicher 
Beirat beim BMF 2020; Wissenschaftlicher Beirat beim 
BMWi 2016), von drei Jahren zusätzlicher Lebenser-
wartung zwei Jahre für Erwerbstätigkeit und eins für 
zusätzliche Rentenzeit zu verwenden. Wenn sich die 
Lebenserwartung wie bisher weiterentwickelt, müsste 
rund alle 15 Jahre der Renteneintritt um ein Jahr nach 
hinten verschoben werden.Auch eine Bindung an die 
in guter Gesundheit verbrachten Lebensjahre (HALE, 
Healthy Life Expectancy) wäre denkbar. 

Abbildung 4 zeigt die stabilisierende Wirkung 
einer solchen Regelung auf die Relation von Perso-
nen im Erwerbsalter zu den Personen im Rentenal-
ter. Gegenüber dem Renteneintritt mit 65 Jahren hat 
die langfristige Erhöhung auf ein Renteneintritts-
alter von 67 Jahren die Relation der Beitragszahler 
pro 100 Rentner bereits deutlich verbessert. Mit der 
obigen Regelbindung ließe sich die Zahl der Personen 
im Erwerbsalter pro 100 Personen im Rentenalter bei 
220 bis 230 stabilisieren. Auch dies wäre freilich immer 
noch deutlich geringer als aktuell (rund 280 Personen 
im erwerbsfähigen Alter pro 100 im Rentenalter).

Eine Regelbindung ist aus zweierlei Gründen hilf-
reich. Erstens gibt sie den Bürgern eine klare Orien-
tierung und vermeidet, dass sich einzelne Kohorten, 
für die ad hoc und möglicherweise überraschend das 
Renteneintrittsalter nach hinten rückt, als Verlierer 
fühlen. Und zweitens entlastet es zukünftige Regie-
rungen, da sie nicht befürchten müssen, wegen ei-

4 In Ostdeutschland lag die Lebenserwartung 1990 mit 13 bzw. 
16 Jahren deutlich unter dem Niveau in Westdeutschland, hat sich 
inzwischen aber weitgehend angeglichen  
(vgl. https://www.bib.bund.de/Permalink.html?id=10262642). 
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ner diskretionären Erhöhung des Renteneintrittsalters 
von den Wählern abgestraft zu werden. Einige Länder 
wie Dänemark, die Niederlande und Norwegen haben 
daher langfristige Anstiege im Renteneintrittsalter 
implementiert.

Andere in der Öffentlichkeit vertretene Reform-
vorschläge, wie die Ausweitung des Kreises der Bei-
tragszahler um Beamte und Selbständige oder eine 
Deckelung der Rentenhöhe, sind ungeeignet, das 
langfristige Finanzierungsproblem der Gesetzlichen 
Rentenversicherung zu lösen, und werfen eine Reihe 
ungeklärter juristischer Fragen auf. Auch eine ver-
stärkte private Vorsorge hilft nur bedingt weiter, weil 
von den rentennahen Jahrgängen ein entsprechender 
Vermögensbestand bis zum Renteneintritt kaum noch 
aufgebaut werden kann.

SCHLUSSFOLGERUNG 3: 
VERTEILUNGSPOLITISCHE FLANKIERUNG

Der Anstieg der Regelaltersgrenze sollte sozial flan-
kiert werden, um Personen mit schlechterem Gesund-
heitsstatus oder physisch besonders beanspruchen-
den Berufen einen fairen Anteil an den Rentenleis-
tungen zu sichern. Zwar sind die monatlichen Renten 
proportional zu den Einzahlungen. Jedoch haben Men-
schen mit höherem Einkommen im Durchschnitt eine 
höhere Lebenserwartung; ihre Rendite auf die Einzah-
lungen ins Rentensystem fällt damit höher aus. Der 
Gefahr, dass die notwendige Erhöhung des Renten- 
eintrittsalters zu verteilungspolitischen Schieflagen 
führt, kann man jedoch begegnen. Der Staat kann 
zwar nicht beobachten, wer zum Zeitpunkt des Ren-
teneintritts bei guter Gesundheit ist und damit ver-
mutlich lange in den Genuss der gesetzlichen Rente 
kommt und wer nicht. Auch Berufe oder Arbeitsjahre 
sind nur sehr ungenaue Maße für die Unterschiede 
in der verbleibenden Lebenserwartung. Daher sollte 

das Verteilungsproblem durch die Entscheidungen der 
Bürger selbst gelöst werden. Sie wissen am besten 
über ihren Gesundheitszustand Bescheid. Man könnte 
ihnen die Wahl zwischen zwei Rentenplänen geben 
(Richter und Werding 2020; Wissenschaftlicher Beirat 
beim BMF 2020). In einem Rentenplan steigt die Rente 
mit dem Produktivitätsfortschritt (wie im bisherigen 
System); im alternativen Rentenplan gibt es nur einen 
Inflationsausgleich, dafür fällt die Rente bei Renten-
eintritt höher aus. Wer sich bei Renteneintritt guter 
Gesundheit wähnt, wird die erste Variante wählen, wer 
weniger optimistisch in die eigene Zukunft blickt, die 
zweite. Eine solche Wahlmöglichkeit bietet die Chance, 
gleichzeitig die verteilungspolitische Fairness im Ren-
tensystem und die Akzeptanz eines dauerhaft steigen-
den Renteneintrittsalters zu erhöhen. 

REFERENZEN 
Börsch-Supan, A. (2007), »Rational Pension Reform«, Geneva Papers on 
Risk and Insurance: Issues and Practice 4, 430–446.

Börsch-Supan, A. und J. Rausch (2018), »Die Kosten der doppelten Hal-
telinie«, ifo Schnelldienst 71(9), 23–30.

Deutsche Bundesbank (2019), »Langfristige Perspektiven der gesetzli-
chen Rentenversicherung«, Monatsbericht (10), 55–82.

OECD (2011), Linking Pensions to Life Expectancy, Pensions at a Glance 
2011: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries, OECD, 
Paris.

Ragnitz, J., F. Rösel, M. Thum und M. Werding (2021), Rentenpolitik  
im Schatten der Babyboomer, Gutachten im Auftrag der Friedrich- 
Naumann-Stiftung für die Freiheit, Potsdam-Babelsberg.

Richter, W. F. und M. Werding (2020), »Unterschiedliche Lebenserwar-
tungen und Rentenanpassung – Ein Beitrag zur Lösung eines vernach-
lässigten Verteilungskonflikts«, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 21(4), 
389–402.

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung (2020), Corona-Krise gemeinsam bewältigen, Resilienz und 
Wachstum stärken, Jahresgutachten 2020/21, Wiesbaden.

Wissenschaftlicher Beirat beim BMF (2020), Der schwierige Weg zu nach-
haltigen Rentenreformen, Berlin.

Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi (2016), Nachhaltigkeit in der sozia-
len Sicherung über 2030 hinaus, Berlin.

ZUM INHALT



28

WIRTSCHAFTSPOLITISCHER HANDLUNGSBEDARF – VERTEILUNGSPOLITIK

ifo Schnelldienst 7 / 2021 74. Jahrgang 14. Juli 2021

Die Verteilung und Umverteilung von Einkommen 
und Vermögen spielt für die ökonomische und ge-
sellschaftliche Entwicklung und damit für wirtschafts- 
und finanzpolitischen Debatten eine zent rale Rolle. 
In Deutschland besteht ein parteiübergreifender Kon-
sens darüber, dass soziale Sicherung und eine mög-
lichst breite Teilhabe am Wohlstand wichtige Ziele 
staatlichen Handelns und staatlicher Gestaltung der 
Wirtschaftsordnung sind. Umstritten ist, welche Rolle 
Chancengleichheit und Ergebnisgleichheit spielen, 
was genau unter sozialer Sicherung zu verstehen ist, 
welchen Umfang staatliche Umverteilungspolitiken 
haben sollen und welche In strumente dafür einge-

setzt und wie unerwünschte Nebenwirkungen poli-
tischer Programme und Eingriffe bewertet werden. 
Zur politischen Auseinandersetzung in Demokratien 
gehört auch, dass Parteien versuchen, Umverteilungs-
politiken zu Gunsten ihrer Wähler und auf Kosten der 
Wähler anderer Parteien durchzusetzen. 

In den letzten zehn Jahren haben sich Einkom-
mens- und Vermögensverteilung in Deutschland nur 
wenig verändert (vgl. Abb. 1 und Hufe et al. 2018). 
Sowohl die Verteilung der Nettoeinkommen als auch 
die Vermögensverteilung waren weitgehend sta-
bil. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland  
bei der Einkommensungleichheit im Mittelfeld, 
die Vermögensungleichheit ist überdurchschnitt-
lich hoch. Vor allem bei den Daten zur Vermögens-
verteilung gibt es allerdings Messprobleme und un-
terschiedliche Messkonzepte. Beispielsweise wer-
den Renten- und Pensionsansprüche in den meisten 
Messungen nicht erfasst, obwohl sie einen wich tigen 
Anteil des Vermögens vieler privater Haushalte 
darstellen. 

UMVERTEILUNGSPOLITIKEN VOR, IM UND NACH 
DEM MARKTPROZESS

Verteilungsfragen spielen in vielen Bereichen der Wirt-
schafts-, Sozial- und Finanzpolitik eine wichtige Rolle. 
Es ist hilfreich, Verteilungs- und Umverteilungspoliti-
ken in Anlehnung an Cornia et al. (2019) sowie Rodrik 
und Stantcheva (2021) anhand ihrer Ansatzpunkte vor, 
während und nach Marktprozessen sowie im Hinblick 
auf die primären Zielgruppen zu systematisieren, wie 
es in Tabelle 1 in Matrixform dargestellt ist. 

Tabelle 1 enthält Beispiele für existierende Po-
litiken, von denen einige primär Umverteilungsziele 

Clemens Fuest, Florian Neumeier und Andreas Peichl

Verteilungspolitik für mehr Inklusion 
und Wachstum

Grundlegende und langfristige Ziele der Sozialen Marktwirt-
schaft sind die soziale Sicherung, Chancengerechtigkeit und 
eine möglichst breite Teilhabe am Wohlstand der Gesell-
schaft. Wer umverteilen will, muss die richtigen Instrumente 
wählen. Eingriffe in der Marktphase sind teilweise wenig 
zielgenau und können die Funktionsfähigkeit von Märk-
ten beeinträchtigen. Das hat der Berliner Mietendeckel ge-
zeigt: Der Eingriff in die Preisbildung am Mietmarkt führte 
zu einer drastischen Verknappung des Angebots an Miet-
wohnungen im regulierten Segment. Wenig Konflikte mit 
Effizienz- und Wachstumszielen erzeugen bestimmte Maß-
nahmen vor der Marktphase. Ein Beispiel ist die Bildungs-
politik. Sie schafft erhebliche Spielräume, mehr Inklusion 
und Chancengerechtigkeit sowie eine höhere Produktivität.
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verfolgen, beispielsweise die Erbschaftsteuer, wäh-
rend andere eher auf Effizienzziele ausgerichtet sind, 
aber wichtige Umverteilungswirkungen haben. Letz-
teres gilt beispielsweise für die Wettbewerbspolitik: 
Monopole und Kartelle führen zu Effizienzverlusten, 
weil Preise überhöht und produzierte Mengen zu ge-
ring sind, aber sie haben auch unerwünschte Vertei-
lungswirkungen, indem sie Unternehmensgewinne 
in die Höhe treiben, die eher Schichten mit hohen 
Einkommen zufließen, Konsumenten und abhängig 
Beschäftigte aber benachteiligen, die im Durchschnitt 
eher niedrigere Einkommen haben.

VERTEILUNGSPOLITIK IN DER MARKTPHASE: 
FÜHRT MEIST ZU WOHLFAHRTSVERLUSTEN

Üblicherweise setzen Sozial- und Wohlfahrtsstaaten 
mit ihren Umverteilungspolitiken vor allem vor und 
nach der Marktphase an. Politiken, die das Markt-
geschehen selbst betreffen, sind eher darauf aus-
gerichtet, Marktversagensgründe wie Externalitäten 
– etwa im Umweltbereich – zu korrigieren oder für 
einen funktionsfähigen Wettbewerb zu sorgen. Ver-
teilungspolitische Eingriffe in der Marktphase ha-
ben vor allem zwei Probleme. Erstens können sie 
die Funktionsfähigkeit von Märkten beeinträchtigen, 
beispielsweise Rationierung (Warteschlangen) auslö-
sen und so zu unnötigen Wohlstandsverlusten führen. 
Zweitens sind sie häufig wenig zielgenau, weil sie die 
individuelle Lage der Betroffenen nicht oder kaum 
berücksichtigen. 

Dafür gibt es viele Beispiele. Davon werden ei-
nige in anderen Kapiteln dieses Hefts diskutiert. Ein 
besonders deutlicher Fall ist der sogenannte Berliner 
Mietendeckel. Wie im Folgenden noch näher erläutert 
wird, hatte dieser Eingriff in die Preisbildung am Miet-
markt eine drastische Verknappung des Angebots an 
Mietwohnungen im regulierten Segment verursacht. 
Letztlich hat der Mietendeckel zu Gunsten derjenigen 
umverteilt, die bereits eine Wohnung haben, und zwar 
tendenziell umso mehr, je größer die Wohnung ist. 
Davon haben Menschen mit niedrigen Einkommen 
profitiert, aber auch viele mit mittleren oder hohen 
Einkommen. Umgekehrt sind unter den Vermietern, 
die hier die Verlierer sind, viele mit hohen Einkom-

men, aber zu den Vermietern gehören auch Gruppen 
mit eher mittleren Einkommen, die beispielsweise für 
ihre Altersvorsorge ihr Geld in Immobilienfonds oder 
Immobilienaktien angelegt haben. Hinzu kommt, dass 
Wohnungssuchende besonders stark benachteiligt 
werden, weil sich ihre Chancen, eine Mietwohnung 
zu finden, drastisch verschlechtern. Hier wird deut-
lich, dass beim Mietendeckel eine verteilungspoliti-
sche Intervention in Marktprozesse vorliegt, die nicht 
zielgenau zu Gunsten von Menschen mit niedrigen 
Einkommen umverteilt, sondern im Gegenteil viele 
Mitglieder dieser Gruppe schädigt, und die verhindert, 
dass Wohnungen gebaut und bereitgestellt werden, 
wo man sie braucht. Zweifellos spielt beim Mietende-
ckel auch die politökonomische Überlegung eine Rolle, 
dass unabhängig von ihrem Einkommen viele Berliner 
Wähler profitiert haben, während die Verlierer – die 
benachteiligten Wohnungssuchenden ebenso wie die 
Vermieter – nicht in Berlin leben und dort auch nicht 
zur Wahl gehen.

Weniger eindeutig ist die Situation beim Mindest-
lohn. In besonderen Arbeitsmarktsituationen, insbe-
sondere erheblicher Marktmacht der Arbeitgeber 
(Monopson), kann ein Mindestlohn Effizienzverbes-
serungen (steigende Beschäftigung) mit erwünschten 
Verteilungswirkungen (Näherung der Löhne an die 
Grenzproduktivität, Abbau von Arbeitslosigkeit) kom-
binieren. In anderen Arbeitsmarktsituationen kann der 
Mindestlohn allerdings Beschäftigung reduzieren und 
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Abb. 1

Tab. 1

Systematisierung von Umverteilungspolitiken

Vor Marktprozess Im Marktprozess Nach Marktprozess

Niedrige Einkommen Staatliche Finanzierung von 
Kindergärten und Schulen

Mindestlohn, Mietpreisregulierung, 
reduzierter Mehrwertsteuersatz, 
Bereitstellung von Sozialwohnungen

Sozialhilfe, staatliche finanzierte 
medizinische Versorgung

Mittlere Einkommen Staatliche Finanzierung von 
weiterführenden Schulen und 
Hochschulen

Kündigungsschutz, Allgemeinver-
bindlichkeit von Tarifabschlüssen, 
Entsendegesetzgebung, Kredite für 
Existenzgründer

Arbeitslosenversicherung, Renten 
und Pensionen, Soziale Kranken-
versicherung

Hohe Einkommen Erbschaftsteuer Wettbewerbspolitik, Unternehmens-
besteuerung

Progressive Einkommensteuer

Quelle:  Zusammenstellung der Autoren.
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unerwünschte Verteilungswirkungen entfalten, indem 
vor allem vulnerable Gruppen wie etwa Jugendliche 
vom Arbeitsmarkt verdrängt werden. In Deutschland 
hat die Delegation der Mindestlohnsetzung an die Min-
destlohnkommission dazu geführt, dass der Mindest-
lohn ein moderates Niveau hat und nicht schneller 
als die allgemeine Lohnentwicklung ansteigt. Diese 
Regelung hat sich insofern bewährt, als es bislang 

nicht zu größeren Arbeitsplatzverlusten gekommen 
ist. Deshalb ist es riskant, wenn nun Teile der Poli-
tik die Höhe des Mindestlohns zum Wahlkampfthema 
machen und teils drastische Erhöhungen gefordert 
werden.

All dies bedeutet jedoch nicht, dass jeder ver-
teilungspolitisch begründete Eingriff im Bereich der 
Marktphase mehr schadet als nützt. Beispielsweise 

Zu den zentralen sozialpolitischen Anliegen der ver-
gangenen Jahre gehört auch die Schaffung bezahlba-
ren Wohnraums. Insbesondere in Ballungsräumen sind 
die Mietpreise in letzter Zeit deutlich angestiegen. Auf-
grund dieser Entwicklung machen beim armutsgefähr-
deten Teil der deutschen Bevölkerung die Wohnkosten 
mittlerweile einen Anteil von fast 50% des verfügbaren 
Einkommens aus.1 Aus diesem Grund mehren sich die 
Rufe nach einer Deckelung der Mietpreise. Nachdem 
das Bundesverfassungsgericht im März dieses Jah-
res den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig 
erklärt hat, da es die Gesetzgebungszuständigkeit in 
diesem Bereich beim Bund verortet, sehen die Befür-
worter von Mietpreisregulierungen nun die nächste 
Bundesregierung in der Pflicht. 

MIETPREISREGULIERUNGEN VERSCHÄRFEN DIE 
WOHNUNGSNOT

Allerdings zeigen zahlreiche Studien, dass Mietpreisre-
gulierungen negative Folgen für den Wohnungsmarkt 
haben. Zu den schwerwiegendsten Folgen gehören 
eine Verknappung des Angebots an Mietwohnungen 
sowie eine Verschlechterung der Qualität des Woh-
nungsbestands infolge ausbleibender Investitionen in 
den Neubau sowie die Modernisierung und Instand-
haltung von Immobilien. Besonders gut dokumentiert 
sind diese Effekte für die USA. So führte in San Fran-
cisco in den 1990er Jahren eine Ausweitung der Miet-
regulierung, die das Mietpreiswachstum begrenzte, zu 
einem Rückgang des Angebots an Mietwohnungen um 
15% (Diamond et al. 2019). Dieser Rückgang wurde vor 
allem dadurch verursacht, dass von der Regulierung 
betroffene Mietwohnungen in hochpreisige Eigentums-
wohnungen umgewandelt wurden. Darüber hinaus hat 
sich die Mobilität der Bewohner*innen von regulierten 
Immobilien deutlich reduziert. In Cambridge, Massa-
chusetts, hat eine Mietpreisregulierung zu einem signi-
fikanten Rückgang des Angebots an Mietwohnungen, 
der Qualität der angebotenen Mietobjekte sowie einer 
Reduktion der Kaufpreise geführt (Autor et al. 2014; 
Sims 2007; 2011). 

1 Eurostat – Leben in Europa (EU-SILC). Stand: 2019.

ERFAHRUNGEN MIT DEM BERLINER 
MIETENDECKEL

Studien des ifo Instituts zeigen, dass der Berliner Mie-
tendeckel eine vergleichbare Wirkung hatte (Dolls et 
al. 2021; Dolls et al. 2020). So ging die Zahl an Miet-
annoncen in Berlin im vom Mietendeckel betroffenen 
Segment seit Ankündigung des Mietendeckels um etwa 
50% zurück. Schätzungen des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung weisen eine ähnliche Größen-
ordnung auf (Hahn et al. 2021). Eine der unmittelbaren 
Folgen dieses Effekts war ein deutlicher Anstieg der 
Mietpreise für solche Wohnungen, die nicht von der 
Mietpreisbremse betroffen waren. In diesem Segment 
des Wohnungsmarkts lag der Anstieg der Mieten zwi-
schen Mitte 2019 und Anfang 2021 um fast 10 Prozent-
punkte höher als in anderen deutschen Großstädten.

ALTERNATIVEN ZUR MIETPREISREGULIERUNG

Um dem Anstieg der Mietpreise Einhalt zu gebieten, 
gibt es geeignetere Instrumente als Mietpreisregu-
lierungen. Eines der wichtigsten Instrumente ist der 
Wohnungsneubau. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung weist schon seit Jahren darauf 
hin, dass die angespannte Wohnlage in vielen Bal-
lungsräumen hauptsächlich das Resultat ungenutz-
ter Flächenpotenziale ist (z.B. BBSR 2017). Soll das 
Mietpreiswachstum gebremst werden, gilt es daher, 
diese Flächenpotenziale zu nutzen und dadurch das 
Angebot an Wohnraum zu vergrößern. Denn die Miet-
preise spiegeln letztlich das Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage nach Mietwohnungen wider.

Ein zweites Instrument, um die Mietpreisentwick-
lung zu bremsen, ist die bessere Erschließung peri-
pherer Lagen durch den Ausbau des öffentlichen Per-
sonenverkehrs. Mietwohnungen in Metropol regionen 
sind vor allem auch deshalb stark nachgefragt, weil 
in diesen Regionen viele Arbeitsplätze angesiedelt 
sind. Werden diese Arbeitsplätze durch den Ausbau 
des Personennahverkehrs aus dem Umland schnel-
ler und leichter erreichbar, so dürfte sich auch die 
Nachfrage nach Mietwohnungen in zentralen Lagen 
entspannen.

WAS ZU UNTERLASSEN IST: MIETENDECKEL
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kann eine gezielte Bereitstellung von Sozialwohnun-
gen, kombiniert mit wirksamer Verhinderung von 
Fehlbelegungen, ein wirksames und effizientes Instru-
ment zur Unterstützung von Menschen mit niedrigen 
Einkommen und zur Eindämmung der Gentrifizierung 
von Wohnvierteln sein. 

VERTEILUNGSPOLITIK NACH DER MARKTPHASE: 
HAT OFT UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

Auch bei Umverteilungspolitiken nach der Marktphase 
ist es wichtig, auf Zielgenauigkeit und unerwünschte 
Nebenwirkungen zu achten. Im Beitrag »Erwerbs-
tätigenpotenzial besser ausschöpfen« (Rainer und  
Peichl 2021) wird erläutert, dass die Regeln zur Ein-
kommensanrechnung im Rahmen von Hartz IV teil-
weise zu einer konfiskatorischen impliziten Besteu-
erung führen und so verhindern, dass Menschen im 
Niedrigeinkommenssegment aus eigener Kraft ihre 
wirtschaftliche Lage verbessern. 

Ein weiteres Beispiel ist die Idee der Umvertei-
lung von Vermögen durch die Einführung einer Netto-
vermögensteuer. Unabhängig von der Frage, ob man 
eine solche Umverteilung für wünschenswert hält, 
geht es hier um die Frage, ob die Abwägung zwischen 
Umverteilungszielen und Effizienzzielen den Einsatz 
eines solchen Instruments rechtfertigt. Wie im Beitrag 
»Steuer- und Finanzpolitik: Auf Wachstum ausrich-
ten« in diesem Heft (Fuest und Potrafke 2021) erläu-
tert wird, bestehen bei Einsatz dieses Instruments 
erhebliche Risiken, was die wirtschaftliche Erholung 
und die künftige Entwicklung von Investitionen und 
Arbeitsplätzen in Deutschland angeht. 

VERTEILUNGSPOLITIK VOR DER MARKTPHASE: 
VERBINDET MEIST EFFIZIENZ- UND 
WACHSTUMSZIELE

Es gibt aber auch verteilungspolitische Initiativen, bei 
denen keine oder fast keine Konflikte mit Effizienz- 
und Wachstumszielen entstehen. Das betrifft vor allem 
Verteilungspolitik vor der Marktphase und hier insbe-
sondere die Bildungspolitik. In Deutschland bestehen 
erhebliche Spielräume, durch bildungspolitische Re-
formen zu mehr Inklusion und Chancengerechtigkeit 
sowie höherer Produktivität zu kommen. Was hier zu 
tun ist, wird im Kapitel »Bildung für Wirtschaftswachs-
tum und Chancengleichheit« in diesem Heft erläutert 
(Wößmann 2021).

Wie im einleitenden Beitrag in diesem Heft darge-
legt wurde, wird die Entwicklung des künftigen Wohl-

stands in Deutschland stark davon abhängen, ob es 
gelingt, nach dem Einbruch in der Coronakrise in den 
kommenden Jahren zu einer durchgreifenden wirt-
schaftlichen Erholung zu kommen. Außerdem steht 
Deutschland vor großen Herausforderungen bei der 
Transformation der Wirtschaft hin zu einem geringe-
ren CO2-Verbrauch. Verteilungspolitische Anliegen sind 
wichtig, aber verteilungspolitisches Handeln sollte 
sich auf Bereiche und Instrumente konzentrieren, in 
denen Zielkonflikte zu Wachstum und Effizienz nicht 
oder nur in geringem Umfang auftreten. In diesen Be-
reichen – an erster Stelle steht hier die Bildungspo-
litik, dazu gehören aber auch beschäftigungsfreund-
liche Transfersysteme und die Wettbewerbspolitik 
– winkt eine doppelte Dividende: mehr Chancenge-
rechtigkeit und Inklusion und mehr Wirtschaftswachs-
tum und Wohlstand.
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Die deutsche Politik steht nach der im Juni 2021 ver-
abschiedeten Reform des Bundesklimaschutzgesetzes 
vor der Herausforderung, Anpassungen der energie- 

und klimapolitischen Maßnahmen 
vorzunehmen, um den neuen 

Vorgaben und Zielen Genüge zu 
tun. Da die Vorgaben des deut-
schen Klimaschutzprogramms 
schon nicht ausreichten, um die 

bisherigen Klimaziele für 2030 zu 
erreichen (UBA 2020), muss dies 
notwendigerweise mit einer Stär-
kung der klimapolitischen Signale 
einhergehen. Gleichzeitig sind 
zukünftige Finanzierungsspiel-
räume für finanzielle Förderung 
aufgrund der Corona-Pandemie 
enger geworden. Sollen die mit-

tel- und langfristigen Klimaziele auf europäischer und 
deutscher Ebene erreicht werden, müssen entspre-
chend konsequent Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die Emissionsreduktionen effizient fördern. 
Dabei sollte die Kraft der Märkte systematisch für 
eine klimaneutrale Transformation genutzt werden. 
Direkte staatliche Förderung sollte sich auf Bereiche 
konzentrieren, die einen Wandel strukturell fördern. 

REFORM DES DEUTSCHEN KLIMASCHUTZ-
GESETZES

Unter dem Druck der bevorstehenden Bundestagwahl 
hat die Politik nach dem Verfassungsgerichtsbeschluss 
zur partiellen Verfassungswidrigkeit des Klimaschutz-
gesetzes extrem schnell reagiert und das Klimaschutz-
gesetz (KSG) reformiert. Die Geschwindigkeit der Über-
arbeitung und Verabschiedung weckte Erinnerungen 
an den überhasteten Beschluss zum Atomausstieg 
nach der Katastrophe von Fukushima. 

Wie vom Verfassungsgericht eingefordert, sieht 
das neue Gesetz konkrete Zwischenziele für die Emis-
sionsminderungen zwischen 2030 und 2050 vor. Aller-
dings ging die Politik weit über die Forderungen des 
Gerichts hinaus. So sind nicht nur Zwischenziele im 
Fünfjahresrhythmus festgelegt, sondern auch jährliche 
Ziele für 2031 bis 2040. Dieser starre Rahmen ist nur 
schwer mit einer aus ökonomischer Sicht effizienten 
Klimapolitik vereinbar (Hagen und Pittel 2021). Signale 
aus der Bundespolitik lassen jedoch vermuten, dass 
es in absehbarer Zukunft zu einer zweiten Revision 
des Gesetzes kommen könnte. 

Trotz der vom Verfassungsgericht eingeforderten 
Verhältnismäßigkeit der intertemporalen Verteilung 
klimapolitischer Lasten liegt der Reform des KSG 
keine Analyse der Verteilungswirkungen zugrunde. 
Insbesondere bleibt völlig unklar, welche Implikatio-
nen das Vorziehen der Klimaneutralität auf 2045 hat. 
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber 
bis Dezember 2022 Zeit gegeben, um das Gesetz zu re-
formieren. Eine simultane Anpassung der Ziele, Ausar-
beitung der erforderlichen Maßnahmen und Abschät-
zung der Implikationen für zukünftige Generationen 
wäre also durchaus möglich gewesen. 

TRADE-OFF ZWISCHEN FLEXIBILITÄT UND STARR-
HEIT DER ZWISCHENZIELE

Das Bundesverfassungsgericht fordert in seinem Be-
schluss eine Verbesserung der Planungssicherheit, 

Karen Pittel

Umsetzung der Klimaziele effizient 
gestalten

Zeit zum Ausruhen ist für die Bundespolitik nach der Verab-
schiedung des Bundesklimaschutzgesetzes Ende Juni 2021 nicht. 
Im Gegenteil, die größten Herausforderungen stehen erst an. 
Für alle volkswirtschaftlichen Sektoren ist unklar, wie die teils 
massiven Zielerhöhungen erreicht werden sollen. Auch die 
Wahlprogramme lassen nicht darauf schließen, dass die Par-
teien bereits kurz nach der Wahl einen Masterplan vorlegen 
können. In zwei Feldern müssen besonders schnell grundsätz-
liche Entscheidungen getroffen werden – der CO2-Bepreisung 
und dem Ausbau erneuerbarer Energien. Ohne ein starkes Leit-
instrument werden die fundamentalen Signale fehlen, um die 
Dekarbonisierung in allen Sektoren voranzutreiben. Ohne die 
Verfügbarkeit und Marktintegration stark steigender Mengen 
erneuerbarer Energie kann der Wegfall fossiler Energieträger 
in Sektoren wie Verkehr und Industrie nicht kompensiert wer-
den. Der massive Investitionsbedarf in allen Sektoren kann 
nur bewältigt werden, wenn der Umbau der Wirtschaft mög-
lichst effizient vorangetrieben wird. Das neue Klimaschutzge-
setz ist allerdings nur beschränkt geeignet, die notwendigen 
Markt- und Innovationsdynamiken zu fördern. Sollte es im 
Laufe der Legislaturperiode zu einer weiteren Reform des Ge-
setzes kommen, z.B. um unionsrechtliche Rahmenbedingungen 
konsequent abzubilden, könnte hier nachgebessert werden.
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um hinreichenden Entwicklungsdruck zu erzeugen 
und Orientierung zu geben (Bundesverfassungsge-
richt 2021). Diese Forderung greift auf, dass langfris-
tige Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen nicht 
vom heutigen Niveau der Klimapolitik, sondern von 
Erwartungen über deren zukünftige Entwicklung ab-
hängen. Fehlen rechtzeitige und starke klimapoli-
tische Signale, besteht die Gefahr, dass Forschung 
und Entwicklung sowie Investitionen in langlebige 
Infrastruktur ineffizient spät erfolgen oder dass ge-
tätigte Investitionen in langlebige Kapitalgüter nicht  
mit einer Klimaneutralität im Jahr 2045 vereinbar sind. 
In der Stahl-, Zement- und Chemie industrie beispiels-
weise liegt der Reinvestitionsbedarf in den kommen-
den zehn Jahren bei 30–60% (Leopoldina et al. 2020), 
wobei Anlagen oftmals mehrere Jahrzehnte genutzt 
werden. Dass das alte KSG, das keine Aussagen zum 
Minderungspfad zwischen 2030 und 2050 beinhaltete, 
hier ausreichende Signale über langfristige Transi-
tionsrisiken vermittelte, kann zumindest bezweifelt 
werden (Hagen und Pittel 2020). 

Auf der anderen Seite schränkt eine zu starre 
Festlegung des langfristigen Emissionspfades die Fle-
xibilität technologischer Entwicklung ein und kann 
neue Lock-ins durch eine (zu) frühzeitige Festlegung 
auf bestimmte Technologien befördern. Entsprechend 
kritisch zu sehen ist die Effizienz der Emissionsvermei-
dung bei Festlegung sektorspezifischer Ziele. Der Be-
schluss des Verfassungsgerichts sollte entsprechend 
dazu genutzt werden, Sektorziele entweder komplett 
abzuschaffen oder zumindest durch Korridore für sek-
torale Emissionsminderungen zu ersetzen. 

Die einfachste Umsetzung der verfassungsge-
richtlichen Forderungen wäre die Setzung von Zwi-
schenzielen im Fünfjahresabstand für Gesamtemis-
sionsmengen gewesen. Für potenziell schwierig zu 
dekarbonisierende Bereiche sollte darüber hinaus 
strategische, aber temporär begrenzte Unterstützung 
für Technologie- und Marktentwicklung sowie not-
wendige Infrastrukturmaßnahmen gewährt werden. 
Die aktuelle Förderung im Bereich Wasserstoff zeigt, 
dass derartige Vorhaben langfristig gedacht und in-
ternational ausgerichtet sein müssen. 

Der Verzicht auf Sektorziele in Kombination mit 
strategischer Technologieentwicklung würde eine ziel-
genauere Vorgehensweise erlauben als die pauschale 
Verfolgung von Gesamtzielen für Sektoren, die – wie 
im Fall der Industrie oder dem Verkehr – eine Vielzahl 
äußerst unterschiedlicher technologischer Herausfor-
derungen umfassen. 

SOFORTMASSNAHMEN BEI ABWEICHUNGEN VOM 
ZIELPFAD

Es ist absehbar, dass die jährlichen Sektorenziele (bis-
her bis 2030 festgelegt und im Jahr 2024 bis 2040 zu 
erweitern) von der Realität der Technologieentwick-
lung über kurz oder lang überholt werden. Entspre-
chend restriktiv und kostenintensiv kann eine Gegen-

steuerung über Sofortprogramme bei Abweichungen 
vom festgeschriebenen Emissionspfad werden. Ak-
tuell muss bei Feststellung des Nicht-Erreichens von 
Sektorzielen innerhalb von drei Monaten durch So-
fortmaßnahmen gegengesteuert werden. Sonderein-
flüsse wie kalte Winter oder auch Unsicherheiten in 
den Schätzungen sektoraler Emissionen, wie sie vom 
Expertenrat für Klimafragen in seinem ersten Gutach-
ten betont werden (Expertenrat 2021), finden so keine 
Berücksichtigung und können zu häufigen, diskretio-
nären Anpassungen in der Klimapolitik führen, die die 
Planungssicherheit reduzieren und Unternehmen wie 
Bürger verunsichern.

Im Fall einer weiteren Revision des Gesetzes in 
den kommenden Jahren sollte dieser Mechanismus 
durch eine mittelfristige Planung ersetzen werden, 
die Abweichungen über mindestens zwei Jahre ver-
folgt und nur bei Identifikation struktureller Ursachen 
eingreift.

INTERAKTION MIT EU-KLIMAPOLITIK

Als Konsequenz der Verschärfung des europäischen 
Klimaziels für 2030 auf 55% wurde bereits vor dem 
Verfassungsgerichtsbeschluss eine Anhebung des 
deutschen Ziels für 2030 diskutiert (Expertenrat 
2021; Expertenkommission 2021; Rat der Europäi-
schen Union 2021). Laut Expertenrat für Klimafragen 
würde sich für das neue EU-Ziel eine Minderung der 
deutschen Emissionen um 62–68% ergeben, wenn die 
Verpflichtungen zur Emissionsminderung wie bisher 
zwischen den EU-Staaten verteilt würden. Das Minde-
rungsziel des neuen Klimaschutzgesetzes folgt dieser 
Einschätzung mit einem Anstieg auf 65% bis 2030. 

Wie die Erreichung des EU-Ziels umgesetzt wer-
den soll, wird allerdings erst mit Veröffentlichung 
des »Fit-for-55«-Pakets der EU-Kommission Mitte 
Juli 2022 klar sein. Die überhastete Anpassung 
des KSG könnte sich in dieser Hinsicht als Schnell-
schuss erweisen. Wird beispielsweise, wie aktuell 
diskutiert, ein zweiter effektiver Emissionshandel 
für Wärme und Verkehr auf EU-Ebene eingeführt, 
hat die Festlegung sektoraler Ziele in Deutsch-
land noch weniger Sinn. In diesem Fall werden sich  
die sektoralen Emissionsminderungen als primäres 
Ergebnis von Angebot und Nachfrage auf europäischer 
Ebene ergeben. Eine Überarbeitung der Zwischen- und 
Sektorziele des deutschen Klimaschutzgesetzes wird 
aus dieser Sicht fast unumgänglich, will man nicht 
Gefahr laufen, die Kosten der Zielerreichung weiter 
zu erhöhen.

Grundsätzlich sollte Deutschland in seinem Ver-
hältnis zur europäischen Klima- und Energiepolitik 
stärker als bisher auf ergänzende und ermöglichende 
Maßnahmen setzen. Unabgestimmte Maßnahmen ber-
gen nicht nur die Gefahr überhöhter Kosten, sondern 
müssen absehbar immer wieder nachjustiert werden. 

Für die deutsche Politik impliziert dies einen star-
ken Fokus auf den Ausbau von Infrastruktur, Tech-
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nologieentwicklung und den Abbau rechtlicher und 
administrativer Unsicherheiten. In Bereichen, in denen 
die EU der nationalen Umsetzung Freiräume lässt, 
wie beispielweise in der Landwirtschaft, sollten diese 
Freiräume genutzt werden. 

STÄRKUNG DER WIRKSAMKEIT VON 
CO2-PREISSIGNALEN

Ein weiterer Fokus der kommenden Legislatur periode 
sollte darauf liegen, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass CO2-Preissignale – seien sie nun auf 
europäischer oder auf deutscher Ebene – ihre volle 
Wirksamkeit entfalten können. Aktuell werden diese 
Signale durch bereits bestehende Steuern, Abgaben 
und Umlagen im Energiebereich stark verzerrt. So fand 
Agora Energiewende (2017) gravierende Unterschiede 
in der umwelt- und klimamotivierten Belastung je nach 
Energieträger und -verwendung (z.B. Stromverbrauch 
von Haushaltskunden ca. 185 Euro/tCO2 und leichtes 
Heizöl ca. 8 Euro/tCO2). Eine Reform dieses unsystema-
tischen Einsatzes von Energiesteuern, der noch aus der 
Zeit vor einer umfassenden CO2-Bepreisung stammt, 
sollte in dieser Legislatur periode unbedingt in Angriff 
genommen werden. Dabei sollten Externalitäten kon-
sequenter und zielgenauer als bisher eingepreist wer-
den. Der Verkehrssektor ist nur ein prominentes Bei-
spiel. So könnten Lärm, Staus und lokale Emissionen 
im Rahmen von Mautsystemen wesentlich effizienter 
erfasst werden als durch eine allgemeine, orts- und 
zeitunabhängige Ökosteuer. Auch die EEG-Umlage, die 

die Verwendung des immer grüner werdenden Stroms 
im Verkehrs- oder Wärmebereich verzögert, sollte wei-
ter gesenkt werden. 

Klimaziele können zudem nur unter Mobilisierung 
und durch Lenkung privater Kapitalströme erreicht 
werden. Schätzungen der notwendigen Investitionen 
gehen in die Billionen. Eine solche Lenkung sollte 
marktkonform und systemisch durch die Setzung kon-
sequenter Signale erfolgen. Klare und ausreichend 
starke CO2-Preise sind dafür die wichtigste Vorausset-
zung. Eine Offenlegung transitorischer Risiken, wie sie 
die EU-Taxonomie anstrebt, kann Unternehmen und 
Finanzinstitute in die Lage versetzen, CO2-preisbe-
dingte, zukünftige Kosten besser abzuschätzen und 
entsprechend bei Investitionsentscheidungen zu be-
rücksichtigen. Auch für staatliche Förderung sollte 
eine Pflicht zur Ex-ante-Evaluierung dieser Risiken 
gelten. Verhindert werden sollte allerdings das Ent-
stehen neuer systemischer Risiken z.B. durch Auf-
weichung der Eigenkapitalvorschriften für »grüne« 
Unternehmen. 

DEKARBONISIERUNG DES ENERGIESEKTORS

Jenseits der Reform von Klimazielen und CO2-Prei-
sen steht die deutsche Politik aber auch vor weiteren 
Herausforderungen. Die wohl wichtigste betrifft die 
zukünftige Entwicklung der Stromerzeugung. 

Im Jahr 2020 erreichte der Anteil erneuerbarer 
Energien an der Stromversorgung mit 45% einen 
neuen Höchstwert, bedingt durch gute Wetterver-
hältnisse und eine Corona-bedingte geringere Strom-
nachfrage bei einem gleichzeitigen Einbruch der 
Stromproduktion aus fossilen Energieträgern (Agora 
Energiewende 2021). Vielleicht als Konsequenz die-
ser Entwicklung hat der Gesetzgeber das Klimaziel 
2030 bei der Reform des KSG überproportional von 
strikteren Emissionsreduktionen im Energiebereich 
abhängig gemacht (vgl. Tab. 1). Dies vernachlässigt 
 allerdings, dass der rückläufige Einsatz fossiler Ener-
gieträger im Jahr 2020 in hohem Maße durch Sonder-
faktoren getrieben wurde. Im ersten Quartal 2021 
stieg die Stromerzeugung aus Kohle im Vergleich zum 
Vorjahr wieder an, während die Erzeugung aus Wind 
und Solar zurückging (vgl. Abb. 1 und ISE 2021b). 

In den kommenden Jahren ist absehbar, dass der 
Rückgang der konventionellen Erzeugungskapazitäten 

Tab. 1

Durch die Klimaschutzgesetze von 2019 und 2021 festgelegte sektorale Minderungsziele in % (2030 im Vergleich zu 2020)

KSG 2019:  
Minderung 2020 bis 2030

KSG 2021:  
Minderung 2020 bis 2030

Zum Vergleich:  
Minderung 2010 bis 2019

Energiewirtschaft –  38 – 61 30

Industrie – 25 – 37 1

Gebäude – 41 – 43 17

Verkehr – 37 – 43 – 7

Landwirtschaft – 17 – 20 1

Quelle: Zusammenstellung der Autorin auf Basis KSG (2019), BMU (2021a) und BMU (2021b).

1. Januar 2010 bis 2. Juli 2021
Quelle: ISE (2021a).

Monatliche Nettoerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung
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(allein bis Ende 2022 werden durch den Atom- und 
Kohleausstieg 11 GW Stromerzeugungskapazitäten 
vom Netz genommen) nicht durch den Ausbau erneu-
erbarer Energien kompensiert werden wird. Konse-
quenz wird ein weiterer Anstieg der Stromimporte, 
aber potenziell auch der Erzeugung in den verbleiben-
den fossilen Kraftwerken sein. Mittel- bis langfristig 
wird aber auf einen verstärkten Ausbau heimischer 
erneuerbarer Erzeugungskapazitäten kaum zu verzich-
ten sein. Dies gilt insbesondere, wenn auch die Strom-
produktion im Rest der EU verstärkt auf erneuerbare 
Energien umgestellt wird. Aufgrund des gleichzeitig 
prognostizierten Anstiegs des Stromverbrauchs (Aus-
felder et al. 2017) gehen Schätzungen davon aus, dass 
die Kapazität von Wind- und Solaranlagen um das  
2- bis 6-fache ausgebaut werden muss (Energiesys-
teme der Zukunft et al. 2019). Dies gilt insbesondere, 
wenn sich die europäische Vernetzung der Energiesys-
teme nicht verbessert. 

Die Realität des Ausbaus erneuerbarer Energien 
spiegelt diese Situation allerdings bekannterweise 
nicht wider. Auch wenn sich der Ausbau von Onshore- 
Wind 2020 etwas erholt hat (vgl. Abb. 2), werden Auk-
tionsmengen im Windbereich nach wie vor nicht aus-
geschöpft (Agora Energiewende 2021). Eine reine Erhö-
hung der Ausbaukorridore würde entsprechend nicht 
zielführend sein. Gleichzeitig müssen rechtliche Rah-
menbedingungen verstetigt und Akzeptanz verbessert 
werden (z.B. durch Beschleunigung der Genehmigungs-
verfahren und flexiblere Mindestabstandregelungen). 
Ein konsequentes Vorantreiben interregionaler und 
grenzüberschreitenden Übertragungskapazitäten kann 
zudem einen großräumigeren Ausgleich von Nachfrage 
und Angebot schwankender Energieerzeugung unter 
Nutzung naturräumlicher Vorteile ermöglichen. Ohne 
substanziellen Ausbau der Speicherkapazitäten wird 
eine komplette Umstellung auf erneuerbare Energien 
allerdings nicht möglich sein. Dabei werden verschie-
denste Technologien, von Wasserstoff über syntheti-
sche Kraftstoffe bis hin zu Batterien und Wärmespei-
chern, zum Einsatz kommen müssen, von denen einige 
noch keine Marktreife erlangt haben. 

POSITIONIERUNG ZU »GRÜNER« GELDPOLITIK

Es ist absehbar, dass in der kommenden Legislatur-
periode auch die kontrovers diskutierte Frage, ob sich 
die Europäische Zentralbank (EZB) stärker klimapoli-
tisch engagieren soll, an Relevanz gewinnt. Aufgrund 
der Unabhängigkeit der EZB kann die Bundespolitik 
darauf zwar nicht direkt Einfluss nehmen, ihre Posi-
tionierung dürfte jedoch von Bedeutung sein. 

Aktuell wird aus der Politik (und nicht zuletzt 
auch innerhalb der EZB) vermehrt gefordert, »grüne 
Geldpolitik« zu betreiben. Dies geht über die grund-
sätzlich sinnvolle Forderung hinaus, Anleihen einer 
umfassenden Risikobewertung zu unterziehen. Das 
Eingreifen der Zentralbank in diesem Zusammenhang 
sollte mit Einführung der EU-Taxonomie allerdings 

ohnehin obsolet werden. Ziel der Taxonomie ist es, 
eine solche Risikobewertung über die Finanzmärkte 
zu ermöglichen. Werden die von der Taxonomie aus-
gehenden Signale dabei als nicht ausreichend oder 
zielgerecht wahrgenommen, sollte dies eher zu Nach-
besserungen bei der Taxonomie als bei der Geldpo-
litik führen. Eine erneute Prüfung der Risiken durch 
die EZB erscheint aber auch deshalb wenig sinnvoll, 
da sie kaum über bessere Informationen auf Unter-
nehmensebene verfügen dürfte als der Finanzmarkt.

In aktuellen Debatten wird darüber hinaus ge-
fordert, die EZB solle einen Beitrag zur Bekämpfung 
der vom Klimawandel ausgehenden Gefahren für die 
Geldwertstabilität leisten und zudem die Wirtschafts- 
politik im Kampf gegen den Klimawandel unterstüt-
zen. Inwieweit der Klimawandel tatsächlich die Geld-
wertstabilität gefährden wird, ist heute allerdings 
schwer absehbar (geschweige denn abschätzbar). 
Auch die Unterstützung wirtschafts- oder finanzpoli-
tischer Ziele durch die EZB stellt nur einen Hebel mit 
beschränkter Wirkung mit nicht unerheblichen Risiken 
für die Erfüllung der originären Aufgaben der EZB dar 
(Fuest et al. 2021).

Aus diesen Gründen sollte die Bundesregierung 
zum einen versuchen, über ihren politischen Einfluss 
darauf zu dringen, das Mandat der EZB nicht zu weit 
auszulegen. Zum anderen kann sie durch eine Unter-
stützung langfristiger, effizienter und vor allem glaub-
würdiger Klimapolitik dazu beitragen, den Druck auf 
die EZB zu reduzieren, klimapolitisch aktiv zu werden. 

VERTEILUNGSWIRKUNGEN VON KLIMAPOLITIKEN

Zu guter Letzt darf die Bundespolitik nicht aus den Au-
gen verlieren, dass eine effiziente Instrumentalisierung 
allein das Erreichen des nun quasi auf Verfassungsrang 
erhobenen Klimaneutralitätsziels nicht garantiert. Kli-
mapolitik kann sehr unterschiedliche Auswirkungen 
auf verschiedene Teile der Bevölkerung haben. Dies 
betrifft verschiedene Einkommensgruppen ebenso wie, 
beispielsweise, Bevölkerung in ländlichen und urbanen 
Räumen. Ein Ignorieren dieser Konsequenzen kann 
zu erheblichen Widerständen gegen notwendige Ver-
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schärfungen klimapolitischer Maßnahmen führen. Auch 
wenn das Bundesverfassungsgericht nur die Verhältnis-
mäßigkeit intergenerationaler Belastungen angemahnt 
hat, kann dieses Prinzip auch auf Belastungsunter-
schiede heute lebender Menschen übertragen werden. 
Allerdings tut der Gesetzgeber gut daran, den Aus-
gleich neuer Belastungen und die grundsätzliche Frage 
des angemessenen Grades von Umverteilung ausein-
anderzuhalten. Letzterer stellt einen grundlegenden 
und ausgehandelten gesellschaftlichen Kompromiss 
dar. Gibt es Unzufriedenheit mit dem Status quo der 
Umverteilung, sollte dieser entsprechend thematisiert 
werden. Die Nutzung der Klimapolitik zur Umsetzung 
von gruppenspezifischen verteilungspolitischen Ziele 
quasi durch die Hintertür, kann zu neuen Konflikten 
und Akzeptanzproblemen führen. Klimapolitik sollte 
entsprechend nicht zum Aufweichen von über Jahr-
zehnten ausgehandelten Kompromissen über Umver-
teilung genutzt werden – weder in Richtung mehr noch 
in Richtung weniger Umverteilung. 

Bislang beschränkte sich die Diskussion der Ver-
teilungswirkungen klimapolitischer Maßnahmen aller-
dings primär auf CO2-Preise, während Implikationen 
von ordnungsrechtlichen Maßnahmen regelmäßig ig-
noriert wurden. Dieser Bias hat in den vergangenen 
Jahren zu einer spürbaren Verzerrung der klimapoli-
tischen Diskussion geführt. Entsprechend sollte die 
Ex-ante-Evaluierung aller klimapolitischen Maßnah-
men zukünftig verstärkt Analysen der Verteilungsim-
plikationen beinhalten.

FAZIT

Aktuell steht die Bundespolitik bei der Umsetzung 
des neuen Klimaschutzgesetzes vor immensen Her-
ausforderungen. Keines der Wahlprogramme der Par-
teien gibt hierzu befriedigende Antworten. Bottle necks 
bestehen dabei in fast allen Bereichen: In der Industrie 
wurden die im Zeitraum von 2020 bis 2030 zu errei-
chenden Emissionsminderungen durch das KSG 2021 
um fast ein Drittel erhöht. Ohne Technologiewechsel 
in den Grundstoffindustrien (Stichwort: grüner Stahl) 
wird dies kaum erreichbar sein. Gleichzeitig sendet die 
Klimapolitik aktuell noch keine verlässlichen Signale, 
die eine Grundlage für solche Investitionen bieten wür-
den. Im Verkehrssektor wurden die Minderungsziele 
zwar kaum angepasst, allerdings sind diese inzwischen 
ohnehin sehr ambitioniert. Da in der Vergangenheit bei 
der Dekarbonisierung des Verkehrs keine Fortschritte 
erzielt wurden, schrumpft das verfügbare Zeitfenster 
immer weiter. Selbst im Gebäudesektor werden not-
wendige Sanierungsraten nicht erreicht bzw. wurden 
Sanierungen bisher nicht notwendigerweise mit dem 
Ziel der Klimaneutralität 2045 vor Augen durchgeführt. 

In Anbetracht der Vielzahl an Herausforderungen 
dürften Klima- und Energiefragen die Bundespolitik 
in der kommenden Legislaturperiode noch weitaus 
stärker als bisher beschäftigen und eines der domi-
nierenden Themen bleiben. 
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Die deutsche Volkswirtschaft profitiert wie kaum eine 
andere von offenen Weltmärkten und ist in einem gro-
ßen Maße in internationale Wertschöpfungsketten 
integriert. Dabei spielen ausländische Vorleistungen 
für die deutsche Exportwirtschaft eine wichtige Rolle: 
Die deutschen (Brutto-)Exporte enthalten einen Anteil 
von 21% an ausländischer Wertschöpfung. Die Wert-
schöpfungsketten anderer großer Volkswirtschaften, 
wie der USA oder China, sind zu einem deutlich ge-
ringeren Grad auf Vorleistungen aus dem Ausland an-
gewiesen (man spricht von Rückwärtsverflechtungen, 
d.h. wie stark ein Land auf Wertschöpfung aus dem 
Ausland angewiesen ist, um eigene Güter herzustel-
len, vgl. Abb. 1).

Doch selbst wenn man den Beitrag ausländischer 
Vorleistung an den deutschen Exporten mitberück-
sichtigt, bleibt die internationale Nachfrage nach 
deutschen Gütern und Dienstleistungen sehr hoch: 
Insgesamt wird etwas mehr als 30% der deutschen 
Wertschöpfung ins Ausland exportiert, für die deut-
sche Industrie liegt dieser Wert sogar bei rund 60% 
(vgl. Abb. 2). Dabei entfällt allein auf die Nachfrage 
anderer Mitgliedsländer der Europäischen Union ein 
Fünftel der gesamten industriellen Wertschöpfung in 
Deutschland.

Anhand dieser Zahlen wird ersichtlich, dass die 
Exportnation Deutschland viel zu verlieren hat, wenn 
protektionistische Tendenzen global zunehmen. Die 
weltweite Verknüpfung von Produktionsprozessen 
über Wertschöpfungsketten wird derzeit häufig als 
Risiko dargestellt. Alternativen wie die Rückverlage-
rung von Produktionsschritten werden in Politik und 
Medien verstärkt diskutiert. Gerade in solch einer 
Situation bedarf es eines klaren Kompasses in der 
deutschen Außenwirtschaftspolitik.

PROTEKTIONISMUS ERSCHWERT DEN MARKT-
ZUGANG UND BEEINTRÄCHTIGT DIE INVESTI-
TIONSBEREITSCHAFT SOWIE DIE ENTSTEHUNG 
VON START-UPS

Grundsätzlich ist die konkrete Ausgestaltung von 
Lieferketten das Resultat von komplexen, unterneh-
merischen Entscheidungsprozessen, in denen neben 
Risikoabwägungen auch viele weitere betriebswirt-
schaftliche Aspekte eine Rolle spielen. Wirtschafts-
politisches Ziel sollte daher nicht die Feinjustierung 
von internationalen Wertschöpfungsverflechtungen 
sein, sondern die Schaffung von klaren und verläss-
lichen Rahmenbedingungen für Unternehmen.

Protektionismus kann sich besonders auf kleinere 
und mittlere Unternehmen (KMUs) auswirken, da Han-
delshemmnisse häufig mit Fixkosten verbunden sind 
und KMUs geringere Umsätze aufweisen: Bevor Un-
ternehmen mit dem Exportieren beginnen können, 
müssen sie zum Beispiel die Eigenschaften der neuen 
Märkte verstehen und gegebenenfalls das Produkt an-
passen, um die Präferenzen oder gesetzlichen Vor-
schriften des neuen Marktes besser abzudecken. Auch 
KMUs, die nicht auf dem Exportmarkt präsent sind, 
aber auf Zwischengüter aus dem Ausland angewiesen 
sind, spüren negative Folgen von höheren tarifären 
sowie nicht-tarifären Handelsbarrieren. Außerdem 
weisen kleine Unternehmen meist einen geringeren 
Diversifizierungsgrad hinsichtlich ihrer Lieferketten 
auf, was eine höhere Abhängigkeit von wenigen Zulie-
ferern impliziert. Protektionismus und 
die damit verbundenen hohen Risi-
ken und Unsicherheit erschweren 
den Marktzugang für KMUs er-
heblich und beeinträchtigen die 
Investitionsbereitschaft sowie 
die Entstehung von Start-ups.

RÜCKVERLAGERUNG DER PRO-
DUKTION HÄTTE NEGATIVE FOL-
GEN FÜR DIE WIRTSCHAFTSKRAFT 

Die derzeitige öffentliche Debatte 
um Lieferketten dreht sich häufig 

Lisandra Flach

Außenhandelspolitik: Für robuste  
Lieferketten und gegen Protektionismus

Die Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland hätte 
enorme negative Folgen für die Wirtschaftskraft Deutsch-
lands. Wirtschaftspolitisches Ziel sollte nicht die Feinjus-
tierung von internationalen Wertschöpfungsverflechtungen 
sein, sondern die Schaffung von klaren und verlässlichen 
Rahmenbedingungen für Unternehmen. Direkte staatliche 
Interventionen auf die Gestaltung von Lieferketten sollten 
grundsätzlich nur im Ausnahmefall stattfinden. Die inter-
nationale Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen bie-
tet die Möglichkeit, länderspezifische Risiken zu diversifi-
zieren und Lieferketten robuster zu machen. Der Stärkung 
und weiteren Vertiefung des gemeinsamen Binnenmarkts 
sollten eine hohe politische Priorität eingeräumt werden.
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um die Frage, wie die Produktion von Gütern wie-
der nach Deutschland (reshoring) bzw. nach Europa  
(nearshoring) zurückgeholt werden kann. Hierbei sollte 
berücksichtigt werden, dass eine generelle Rückver-
lagerung von Lieferketten starke negative Folgen auf 
die Wirtschaftskraft Deutschlands hätte und zu enor-
men Einkommensverlusten führen würde (vgl. Flach 
und Steininger 2020); diese müssten gegebenenfalls 
durch höhere Staatsausgaben finanziert werden. Aus 
diesem Grund sollten direkte staatliche Interventionen 
in der Gestaltung von Lieferketten grundsätzlich nur 
im Ausnahmefall stattfinden, ausschließlich auf Basis 
eines transparenten Kriterienkatalogs erfolgen und 
WTO-rechtskonform ausgestaltet werden. 

LAGERHALTUNG FÜR KRITISCHE VORPRODUKTE 
IST KOSTENGÜNSTIGE ALTERATIVE

Angesichts des steigenden Protektionismus ist eine 
Diversifizierung der Lieferkette ein zentrales Element, 
um ihre Robustheit zu steigern. Auch der Aufbau von 
strategischen Reserven auf nationaler oder europä-
ischer Ebene oder Verträge mit Unternehmen über 
entsprechende Reservekapazitäten können zudem 
kostengünstigere Alternativen darstellen, um die Ver-
sorgungssicherheit von Gütern zu gewährleisten, die 
aus sicherheits- oder gesundheitspolitischen Gründen 

als kritisch betrachtet werden. Auch Unternehmen 
müssen nun neu bewerten, ob eine gewisse Lagerhal-
tung von kritischen Vorprodukten wie z.B. Mikrochips 
der Just-in-Time-Produktion vorzuziehen ist. Insbe-
sondere bei hohem Automatisierungsgrad kann der 
Nutzen den möglichen Schaden durch Lieferausfälle 
überkompensieren. 

INTERNATIONALER HANDEL ALS PRODUKTIONS-
AUSFALLVERSICHERUNG: DIVERSIFIKATION 
DER RISIKEN DURCH INTERNATIONALE 
HANDELSABKOMMEN

Aus wirtschaftspolitischer Sicht ist mit Blick auf die 
Störanfälligkeit von internationalen Lieferketten oft 
ein Perspektivenwechsel notwendig: Statt nach ei-
ner Rückverlagerung der Produktion zu rufen, sollte 
man sich zunächst fragen, ob es bessere Alternativs-
zenarien zu einer offenen Volkswirtschaft gibt. Im Ver-
gleich zu einer ausschließlich im Inland organisierten 
Produktion bietet gerade die internationale Beschaf-
fung von Gütern und Dienstleistungen in den meisten 
Fällen die Möglichkeit, länderspezifische Risiken zu 
diversifizieren und Lieferketten robuster zu machen 
(vgl. Caselli et al. 2020). Die Politik sollte sich auf eine 
Reduktion der Handelskosten mittels bilateraler Han-
delsverträge und der Stärkung des multilateralen, re-
gelbasierten Handelssystems konzentrieren. So kann 
gewährleistet werden, dass Unternehmen von dieser 
Versicherungsfunktion des internationalen Handels 
noch stärker profitieren können.

Die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig multila-
terale Institutionen sind. In Anbetracht der Abhängig-
keit Deutschlands vom Welthandel sollte Deutschland 
ein großes Interesse am Erhalt der Welthandelsor-
ganisation (WTO) haben. Eine konkrete Handlungs-
empfehlung schließt mit ein, dass sich Deutschland 
und die EU für die Stärkung der WTO einsetzen. Auch 
wenn weitere Handelsliberalisierungen derzeit nicht 
zu erwarten sind, sind die WTO-Standards eine ver-
gleichsweise gute Ausweichmöglichkeit und tragen zur 
Sicherung des multilateralen Systems bei. 

Während unter dem ehemaligen US-Präsidenten 
Donald Trump klar war, dass kein multilaterales Vor-
gehen möglich sein würde, ist US-Präsident Joe Biden 
bereit, eine stärkere wirtschaftliche Integration mit 
Europa voranzutreiben und eine tiefere Zusammen-
arbeit im Rahmen der WTO zu führen. Ein zentrales 
Element der Kooperation zwischen den USA und der 
EU sollte daher sein, gemeinsam eine WTO-Reform 
einzuleiten. Auch sollten Zukunftsthemen wie der Kli-
maschutz, der Umgang mit neuen Technologien und 
die Liberalisierung des Dienstleistungshandels auf die 
Agenda gesetzt werden. Andererseits werden die USA 
unter US-Präsident Joe Biden eine klare Positionie-
rung der EU gegenüber China erwarten (vgl. Flach 
2021). Deutschland und die EU sollten die Herausfor-
derungen mit China angehen und eigene Handelsin-
teressen selbstbewusst vertreten. 

0

5

10

15

20

25

Deutschland USA China

Quelle: OECD; Berechnungen der Autorin.

Rückwärtsverflechtungen von Wertschöpfungsketten
Anteil ausländischer Wertschöpfung an Bruttoexporten 

© ifo Institut

%

Abb. 1

11
20

8

4

9

3
3

6

2

13

25

9

0

10

20

30

40

50

60

70

Gesamt Verarbeitendes Gewerbe Dienstleistungen

Rest der Welt China USA EU

Quelle: OECD; Berechnungen der Autorin.

Exportahänigigkeitsquote Deutschlands 
in % des BIP (2015)

© ifo Institut

%

Abb. 2

ZUM INHALT



39ifo Schnelldienst 7 / 2021 74. Jahrgang 14. Juli 2021

WIRTSCHAFTSPOLITISCHER HANDLUNGSBEDARF –AUSSENHANDELSPOLITIK

Zwar ist eine multilaterale Einigung der Königs-
weg, um Handelskosten zu reduzieren und den Welt-
handel zu reorganisieren, die Verhandlungen können 
aber recht langwierig und schwierig sein. Freihandels-
abkommen, wie beispielsweise das bereits zwischen 
der EU und Mercosur verhandelte Abkommen, bieten 
eine Alternative. So könnten Handelskosten deutlich 
reduziert und Lieferketten gestärkt werden. Zudem 
haben Deutschland und die EU als Handelspartner in 
Südamerika an Bedeutung verloren, während China 
heute der Haupthandelspartner der Mercosur-Staa-
ten ist (vgl. Baur et al. 2021). Ein Freihandelsabkom-
men bietet die Chance für eine höhere Präsenz in der 
Region. 

INTEGRIERTEN EUROPÄISCHEN DIGITALMARKT 
SCHAFFEN 

Die Bedeutung des EU-Binnenmarkts für die deut-
sche Außenwirtschaft ist immens: Die EU-Länder sind 
sowohl als Absatz- als auch als Beschaffungsmarkt 
die wichtigsten Handelspartner. So stammen zum 
Beispiel 67% der importierten Waren, die von fünf 
oder weniger Zulieferern bezogen werden, aus an-
deren EU-Mitgliedstaaten (vgl. Flach et al. 2020). Aus 
diesem Grund sollte der Stärkung und weiteren Ver-
tiefung des gemeinsamen Binnenmarkts eine hohe 

politische Priorität eingeräumt werden. Besonders 
im Bereich von grenz überschreitenden Dienstleistun-
gen scheint dabei das Integrationspotenzial längst 
nicht ausgeschöpft. Häufig stehen aber auch fehlende 
Harmonisierungen, Defizite bei der Umsetzung von 
EU-Recht oder aufwändige bürokratische Hürden ei-
ner weitergehenden wirtschaftlichen Integration im 
Weg. Ein besonderes Augenmerk sollte zudem auf die 
Schaffung eines vollständig integrierten europäischen 
Digitalmarkts gelegt werden, der nicht durch natio-
nale Regulierungen segmentiert wird. Dieser kann ei-
nen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass euro-
päische Firmen in der Digitalwirtschaft zur Weltspitze 
aufschließen. 
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Die Corona-Pandemie hat Stärken und Schwächen 
vieler Organisationen und Institutionen offengelegt. 
Das gilt auch für die Europäische Union. Pandemien 
sind ein Musterbeispiel für Krisen, die nicht an Gren-
zen halt machen. Daher besteht erheblicher Bedarf an 
Koordinierung und grenzüberschreitender politischer, 
wirtschaftlicher und medizinischer Zusammenarbeit. 
In Europa sollte der EU dabei eine zentrale Rolle zu-
kommen. Vor allem in der frühen Phase der Pandemie 
hat sich gezeigt, dass die EU nicht darauf vorbereitet 
war, diese Rolle zu spielen. 

EFFEKTIVERES KRISENMANAGE-
MENT DURCH EUROPÄISCHE 
KOORDINATION ENTWICKELN 

Im Frühjahr 2020 haben die Mit-
gliedstaaten ohne Koordinierung 

Grenzen geschlossen und damit 
nicht nur für den Gesundheits-
schutz notwendige Reisebeschrän-
kungen erwirkt, sondern auch Lie-
ferungen zwischen Unternehmen 
und Wertschöpfungsketten unter-
brochen, obwohl das zur Pande-

miebekämpfung nicht erforderlich war. Das brachte 
erhebliche Kosten nicht nur für die Wirtschaft des je-
weils handelnden Landes mit sich, auch die Wirtschaft 
der Nachbarländer wurde dadurch beeinträchtigt. In 
einigen Mitgliedstaaten, die von der Pandemie beson-
ders stark getroffen waren, wurden die Kapazitäten 
der Gesundheitssysteme überlastet, und viele Men-
schen sind gestorben, weil sie nicht angemessen be-
handelt werden konnten. In anderen EU-Staaten gab 
es freie Kapazitäten in den Krankenhäusern, die nicht 
genutzt wurden. Erst mit großer Verzögerung haben 
einige Mitgliedstaaten begonnen, schwer erkrankte 
Menschen aus anderen Mitgliedstaaten aufzunehmen. 

Schwächen hat die EU auch bei der Versorgung 
der Bevölkerung mit Impfstoffen gezeigt. Sowohl die 
USA als auch das Vereinigte Königreich haben die 
Beschaffung und Verteilung der Impfstoffe deutlich 
besser organisiert und konnten ihre Bevölkerungen 
deshalb deutlich schneller impfen. 

Gemeinsame Ursachen all dieser Probleme liegen 
in mangelnder Vorbereitung auf derartige Krisen und 
einer unklaren oder unnötig komplizierten Verteilung 
der Zuständigkeiten. Deshalb ist es dringend erforder-
lich, für künftige Pandemien Pläne zu entwickeln, die 
ein effektiveres Krisenmanagement erlauben und so 
zu mehr Resilienz führen. Dazu gehören eine bessere 
Datenerhebung und -teilung, um den Pandemiever-
lauf und die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen zu 
verstehen, schnellere und effektivere Interventionen 
zur Eindämmung von Pandemien, gezieltere Mobili-
tätskontrollen und mehr Handlungsfähigkeit bei der 
Beschaffung von Impfstoffen. 

Für Mobilitätsbeschränkungen über natio-
nale Grenzen hinweg und andere gesundheitspo-
litische Maßnahmen, die auf nationaler Ebene er-
griffen werden, sollte es klare Regeln und Koor-
dinierungsverfahren geben, die eine Ausbreitung 
der Pandemie schnell und entschlossen eindäm-
men, unnötige wirtschaftliche Schäden vermeiden 
und grenzüberschreitende Folgen nationalen po-
litischen Handelns berücksichtigen. Es sollte EU-
weite Vereinbarungen über die gemeinsame Nut-
zung vorhandener Krankenhauskapazitäten geben, 
so dass Überlastungen der Gesundheitssysteme  
einzelner Mitgliedstaaten verhindert werden. Für die 

Clemens Fuest

Die Zukunft der EU: Resilienz stärken, 
wirtschaftliche Integration vertiefen, 
europäische öffentliche Güter  
bereitstellen

Die sozialen Sicherungssysteme müssen reformiert wer-
den, damit sie im demografischen Wandel finanzierbar 
bleiben. Es gilt, das Erwerbspersonenpotenzial auf dem Ar-
beitsmarkt besser auszuschöpfen. Durch eine Verbesserung 
der Kinder tagesbetreuung und den Umbau des Ehegatten-
splittings sollte die Politik insbesondere die Frauen- und 
Mütter erwerbstätigkeit fördern. Um Anreize für Arbeit-
nehmer*innen im Niedrigeinkommenssegment zu schaf-
fen, müssen die bestehenden Hartz-IV-Hinzuverdienstrege-
lungen ausgeweitet und die hohen Grenzbelastungen beim 
Hinzuverdienst reduziert werden. So könnte der zukünftige 
fiskalische Spielraum erhöht und für mehr Gleichberechti-
gung und Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt gesorgt werden.
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Entwicklung und Beschaffung von Impfstoffen sollte 
man sich auf Verfahren einigen, die schnelles und 
professionelles Handeln ermöglichen und unnötige 
Verzögerungen vermeiden. All dies sollte in einem eu-
ropäischen Pandemieplan zusammengefasst werden. 

EUROPA VERLIERT AN GEWICHT

Die Coronakrise hat darüber hinaus andere wirtschaft-
liche Entwicklungen in Europa verstärkt, die schon vor 
der Pandemie vorhanden waren. Das ist zum einen 
die wirtschaftliche Divergenz unter den Mitgliedstaa-
ten. Mit Italien und Spanien haben zwei Länder einen 
besonders großen wirtschaftlichen Einbruch erlitten, 
die schon vor der Pandemie erhebliche ökonomische 
Probleme hatten. Die Staatsverschuldung und die Ar-
beitslosigkeit in diesen Ländern ist in der Coronakrise 
massiv gestiegen, ausgehend von einem Niveau, das 
schon vor der Krise über dem europäischen Durch-
schnitt lag. 

Ähnliches gilt für das Gewicht der EU in der 
globalen Wirtschaft. Es sinkt seit geraumer Zeit.  
Beispielsweise betrug der Anteil der heutigen EU-27-
Staaten am globalen Bruttoinlandsprodukt bereinigt 
um Kaufkraftunterschiede im Jahr 2001 noch 20%, 
ebenso wie der Anteil der USA. China spielte als Wirt-
schaftsmacht noch eine deutlich geringere Rolle, 
mit einem Anteil von knapp 8% (vgl. Abb. 1). Knapp 
zwei Dekaden später und im Jahr vor der Corona- 
krise, 2019, lag der Anteil der EU an der globalen Wirt-
schaftsleistung nur noch bei 15,4%. Die EU lag damit 
knapp hinter den USA (15,9%). China hatte mit einem 
Anteil von 17,3% die beiden anderen Blöcke bereits 
hinter sich gelassen. Die Coronakrise beschleunigt 
diesen Prozess noch einmal. Im Jahr 2022 wird der 
Anteil Chinas nach aktuellen Prognosen bereits 19% 
betragen, die USA halten ihren Anteil knapp (15,8%), 
und die EU fällt auf 14,7% zurück.

EUROPA BRAUCHT EINE EIGENSTÄNDIGE GEO- 
POLITISCHE UND GEOÖKONOMISCHE STRATEGIE

Angesichts dieser Entwicklung ist es naheliegend zu 
fragen, wie die EU einerseits die Dynamik ihrer Wirt-
schaft stärken und andererseits sicherstellen kann, 
dass die europäischen Interessen auf globaler Ebene 
angemessen vertreten werden. Dazu gehört die Ent-
wicklung einer eigenständigen geopolitischen und 
geoökonomischen Strategie, die zwar auf Koopera-
tion insbesondere mit den USA ausgerichtet ist, aber 
einseitige Abhängigkeiten der EU von den USA oder 
auch China abbaut, ohne wirtschaftliche Integration 
zu gefährden (Fuest 2021). 

DURCH WIRTSCHAFTSPOLITISCHE REFORMEN 
WACHSTUMSKRÄFTE STÄRKEN

Zur Steigerung der wirtschaftlichen Dynamik in der EU 
ist es erforderlich, dass sich vor allem die am schwers-

ten getroffenen Mitgliedstaaten wirtschaftlich schnell 
erholen. Der EU-Fonds Next Generation EU (NGEU) 
kann dazu beitragen, wenn die Mittel effektiv einge-
setzt werden (Dorn und Fuest 2021). Letztlich wird 
es aber darauf ankommen, dass die Mitgliedstaaten 
durch wirtschaftspolitische Reformen ihre Wachs-
tumskräfte stärken und im Bereich der öffentlichen 
Finanzen Wachstumsorientierung mit Konsolidierung 
verbinden, was Disziplin vor allem im Bereich konsum-
tiver Staatsausgaben erfordert. 

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE INTEGRATION 
VERTIEFEN

Seitens der EU besteht ein wichtiger Beitrag außer-
dem in der weiteren Vertiefung der wirtschaftlichen 
Integration. Dazu gehört der weitere Abbau von Hin-
dernissen für grenzüberschreitendes wirtschaftliches 
Handeln. Das wird beispielsweise durch das Projekt 
der Europäischen Kapitalmarktunion ermöglicht. 
Wichtiger Teil einer Politik, die wirtschaftliche In-
tegration in Europa fördert, ist außerdem eine Zu-
sammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich mit 
dem Ziel, die Beeinträchtigung des wirtschaftlichen 
Austausches in Folge des Brexit möglichst gering zu 
halten.

Um die wirtschaftlichen Potenziale zu nutzen 
und Interessen der EU global erfolgreich vertreten 
zu können, ist es darüber hinaus wichtig, dass sich 
die EU stärker engagiert, um europäische öffentliche 
Güter bereitzustellen. Dabei geht es nicht pauschal 
um »mehr Europa«, sondern darum, Politikbereiche 
zu identifizieren, in denen europäische Bereitstellung 
öffentlicher Güter einen Mehrwert erzeugt. Das sind 
Politikbereiche, in denen die EU mehr leistet als die 
Mitgliedstaaten, wenn sie einzeln handeln. Dies kann 
dann zutreffen, wenn Größenvorteile wichtig sind 
oder Auswirkungender Politik eines einzelnen Landes 
andere Mitgliedstaaten stark beeinflussen. 

Das gilt beispielsweise für weite Teile der Außen-
wirtschaftspolitik einschließlich der internationalen 
Rolle des Euro, die Außen- und Sicherheitspolitik und 
die militärische Beschaffung, die Entwicklungszusam-
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menarbeit, die Cybersicherheit, die Klimapolitik sowie 
Teile der Forschung und Entwicklung sowie der Tech-
nologiepolitik. Vermehrte Bereitstellung europawei-
ter Güter auf europäischer Ebene erfordert von den 
Mitgliedstaaten einen gewissen Verzicht auf natio-
nalstaatliche Souveränität. Sich dafür zu entschei-
den, wird nicht allen Ländern leicht fallen, zumal die 
Verlagerung von Kompetenzen auf die europäische 
Ebene einen Verlust an Bürgernähe mit sich bringen 
und die demokratische Kontrolle politischen Handelns 
erschweren kann. Gleichzeitig ist nationale Souveräni-
tät in Politikbereichen wie beispielsweise der Außen- 
und Sicherheitspolitik ohnehin de facto kaum noch 
vorhanden, vor allem für kleinere Länder. 

Neue Aktivitäten der EU in diesen Politikberei-
chen erfordern auch neue Finanzmittel. Die Debatte 
über neue EU-Eigenmittel ist langwierig und streit-
anfällig. Daher sollte man erweiterten Finanzbedarf 

zunächst durch erhöhte BNE-Eigenmittel decken, also 
durch Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten, die pro-
portional zu ihrer Wirtschaftskraft sind. Diese Mittel 
sollten die Mitgliedstaaten jedoch ohne Steuererhö-
hungen bereitstellen können, weil und soweit sie ei-
gene Aktivitäten in den genannten Politikbereichen 
abbauen und insgesamt ein Effizienzgewinn erzielt 
wird (Fuest und Pisany-Ferry 2019).
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